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Heft Nr. 10 / 2007 – 2008

Botschaft der Regierung an den Grossen Rat

12.

Teilrevision des Gesetzes für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden (Schulgesetz) und der 
Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz

Chur, 27. November 2007 

Sehr geehrter Herr Standespräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen Botschaft und Entwurf über die Teilrevision des 
Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) und 
der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz.

I. Revisionsschwerpunkte in Kürze

Die Volksschule steht vor grossen Herausforderungen. Die nationalen 
Harmonisierungsprojekte auf der einen Seite und verschiedene kantonale 
Aufträge auf der anderen Seite erfordern eine Anpassung der Schulstruk-
turen und der Bildungsinhalte. Mit der vorliegenden Teilrevision des Schul-
gesetzes und der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz bezweckt die 
Regie rung insbesondere:
– Englisch als obligatorische zweite Fremdsprache beginnend ab der 5. 

Klasse in den Primarschulen und Kleinklassen des Kantons Graubünden 
einzuführen; 

– den Beginn des Unterrichts in der ersten Fremdsprache (Kantonsspra-
che) für alle Schülerinnen und Schüler in den Primarschulen und Klein-
klassen des Kantons Graubünden in die 3. Klasse vorzuverlegen;

– den Schulträgerschaften kantonale Beiträge an die Kosten für Schulleitungs-
personen von Primar-, Real-, Sekundarschulen und Kleinklassen zu entrichten;
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– die kantonalen Beiträge an Schulleitungspersonen an die Erfüllung von 
Mindestvoraussetzungen bezüglich Anstellung, Ausbildung und Pflich-
ten der Schulleitungspersonen zu knüpfen. 

II. Erläuterungen zur Teilrevision

1. Einführung von Englisch auf der Primarstufe

1.1. Ausgangslage

Nachfolgend werden der bildungspolitische Hintergrund im Kanton 
Graubünden und in der Schweiz sowie wissenschaftliche Erkenntnisse zum 
Fremdsprachenlernen dargelegt. 

1.1.1. Ausgangslage im Kanton Graubünden

Derzeitiger Sprachunterricht im Kanton Graubünden: Die aktuelle 
Sprachenregelung Graubündens wird geprägt durch die drei Amtssprachen 
Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Amts- und Schulsprachen wer-
den von den einzelnen Gemeinden festgelegt. Zu Beginn des Schuljahres 
1999 / 2000 wurde in den Primarschulen und Kleinklassen der obligatorische 
Zweitsprachunterricht ab der 4. Klasse eingeführt. In deutschsprachigen 
Schulen sind Italienisch oder Romanisch von der 4. bis zur 9. Klasse als 
Zweitsprache für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch. In gewissen 
Gemeinden beginnt der Zweitsprachunterricht Romanisch bereits in der er-
sten Klasse. In italienisch- und romanischsprachigen Schulen ist der Unter-
richt von Deutsch als Zweitsprache von der 4. bis zur 9. Klasse für alle Schü-
lerinnen und Schüler obligatorisch. In der Oberstufe (7. bis 9. Klasse) ist seit 
dem Schuljahr 2002 / 03 Englisch als Fremdsprache in allen Sprachregionen 
obligatorisch. 
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Sprachunterricht in den Schulen der einzelnen Sprachregionen: Heute

Deutschsprachige 
Schulen

Italienisch sprachige 
Schulen

Romanisch-
sprachige Schulen

Pfl ichtfächer Pfl ichtfächer Pfl ichtfächer

Primarschule:
1. –  6. Schuljahr

– Deutsch
–  Italienisch oder 

Romanisch
(4. –  6. Klasse; 
Romanisch bereits 
ab 1. Klasse mög-
lich)

– Italienisch
–  Deutsch

(4. –  6. Klasse)

– Romanisch
–  Deutsch

(4. –  6. Klasse)

Pfl ichtfächer Pfl ichtfächer Pfl ichtfächer

Sekundarstufe I – Deutsch
–  Italienisch oder 

Romanisch
– Englisch

– Italienisch
– Deutsch
– Englisch

– Romanisch
– Deutsch
– Englisch

Wahlfächer Wahlfächer Wahlfächer

–  Romanisch oder
Italienisch

– Französisch

– Romanisch
– Französisch

– Italienisch
– Französisch

Fraktionsauftrag FDP: In der Oktobersession 2004 überwies der Grosse 
Rat des Kantons Graubünden einen Fraktionsauftrag der FDP, der im We-
sentlichen folgende Forderungen beinhaltet:
– In Deutschbünden solle die erste Frühfremdsprache Englisch sein. Itali-

enisch solle in Deutschbünden weiterhin als 2. Frühfremdsprache zumin-
dest für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler angeboten werden. 

– Zur besseren Koordination mit den romanischen und italienischen Kan-
tonsteilen und zur Nutzung der Italienischressourcen der Lehrerschaft 
könne auch eine umgekehrte Reihenfolge der Frühfremdsprachen in Be-
tracht gezogen werden. Dabei sollten in Romanisch- und Italienischbünden 
die kulturellen und gesellschaftlichen Prioritäten berücksichtigt werden.

Die Regierung wurde aufgefordert, die Einführung und Umsetzung von 
Englisch als Fremdsprache auf das Schuljahr 2010/11 vorzubereiten und die 
notwendigen Gesetzesanpassungen bis ins Jahr 2007 dem Grossen Rat vor-
zulegen.
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Kernprogramm Bündner Schule 2010: In den vergangenen Jahren wur-
den dem Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) von 
verschiedenen Seiten (Parlament, Regierung, Schweizerische Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren, Berufs- und Interessenverbände etc.) 
über 160 Reformvorschläge im Bildungsbereich unterbreitet. Das EKUD 
hat die Vorhaben unter dem Titel «Kernprogramm Bündner Schule 2010» 
gebündelt, priorisiert und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Eines der 
priorisierten Vorhaben sieht die Einführung von zwei Fremdsprachen auf 
der Primarschulstufe vor. Im Kernprogramm wurden verschiedene Varian-
ten zur Einführung von zwei Fremdsprachen überprüft. In den Rückmel-
dungen zum Kernprogramm hat sich eine Mehrheit für die Einführung einer 
Kantonssprache als erste Fremdsprache ab dem 3. Schuljahr und von Eng-
lisch als zweite Fremdsprache ab dem 5. Schuljahr ausgesprochen. Als zen-
tral erachtet wurde zudem die Vereinbarkeit mit den gesamtschweizerischen 
Harmonisierungsbestrebungen.

1.1.2. Harmonisierung der Volksschule

Konkordat zur Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS): 
Zur Harmonisierung der obligatorischen Schule in der Schweiz hat die Schwei-
zerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 2002 das 
Projekt HarmoS lanciert. In einer interkantonalen Vereinbarung (HarmoS-
Konkordat) sollen gemeinsame Eckwerte und Ziele der Grundbildung ge-
samtschweizerisch geregelt werden. Im Sprachbereich soll die Grundbildung 
für alle Schülerinnen und Schüler während der obligatorischen Schulzeit die 
lokale Landessprache, eine weitere Landessprache und Englisch umfassen.

Sämtliche Kantone beteiligen sich an diesem Projekt und streben damit 
eine weitgehende Vereinheitlichung des Schweizer Schulwesens an. Der 
Grosse Rat entscheidet voraussichtlich in der Februarsession 2008 über den 
Beitritt zu diesem Konkordat.

Fremdsprachenbeschluss der EDK: Am 25. März 2004 hat die EDK eine 
gemeinsame Strategie zur Weiterentwicklung des Sprachunterrichts in den 
Volksschulen der Schweiz verabschiedet und sich auf einen koordinierten 
Fahrplan bei der Umsetzung geeinigt. Diese Strategie wurde auf der Grund-
lage der Ziele von HarmoS entwickelt und konkretisiert die Grundbildung 
im Sprachbereich. Gemeinsame Ziele sind eine verstärkte Förderung der 
Erstsprache (lokale Landessprache) und das Unterrichten von zwei Fremd-
sprachen (die eine spätestens ab dem 3. und die andere ab dem 5. Schuljahr) 
für alle Schülerinnen und Schüler. Zum Sprachenrepertoire gehören obliga-
torisch eine zweite Landessprache und Englisch. Die Umsetzung soll je nach 
kantonaler Situation 2010 bzw. 2012 erfolgen.
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Umsetzungsstand in anderen Kantonen: Sämtliche Kantone beteiligen 
sich an den interkantonalen Harmonisierungsbestrebungen. Bei der Um-
setzung des EDK-Sprachenbeschlusses zeichnen sich drei verschiedene Mo-
delle ab. In zwei Modellen beginnt der Fremdsprachenunterricht mit einer 
Landessprache:
– In der französischsprachigen Schweiz beginnt der Deutschunterricht in der 

3. Primarklasse. In der 5. Primarklasse beginnt der Englischunterricht.
– In den deutschsprachigen Kantonen an den Sprachgrenzen und in zwei-

sprachigen Kantonen wird in der 3. Primarklasse mit einer zweiten Lan-
dessprache begonnen. Englisch folgt in der 5. Primarklasse.

– In den Kantonen der Zentralschweiz, der Ostschweiz sowie im Kanton 
Aargau wird in der 3. Primarklasse mit Englisch begonnen (in Zürich 
bereits ab der 2. Klasse). Französisch folgt in der 5. Primarklasse.

Volksinitiativen in anderen Kantonen: Gegen die Einführung von zwei 
Fremdsprachen auf der Primarstufe wurden in den Kantonen SH, TG, ZG, 
ZH und LU Volksinitiativen lanciert. Diese Volksinitiativen sind in der Zwi-
schenzeit alle abgelehnt bzw. zurückgezogen worden. Als besonders wegwei-
send gilt in diesem Zusammenhang die Ablehnung der Initiative «Nur eine 
Fremdsprache in der Primarschule» im Kanton Zürich, die im November 
2006 vom Stimmvolk verworfen wurde. 

Mit Ausnahme vom Tessin haben alle Kantone bereits zwei Frühfremd-
sprachen auf der Primarstufe eingeführt oder die Weichen gestellt, um die 
Vorgabe des EDK-Sprachenbeschlusses in den nächsten Jahren zu verwirk-
lichen.

1.1.3. Sprachenlernen aus sprachwissenschaftlicher Perspektive 

Wer mehrere Sprachen versteht und sich in mehreren Sprachen ausdrü-
cken kann, hat einen breiteren Zugang zur Welt. Darum hat Sprachenlernen 
in der Familie und in der Schule eine grosse Bedeutung. Lernen, insbeson-
dere auch Sprachenlernen, geht einher mit einer lebenslangen individuellen 
Hirnentwicklung. Lernen verändert die Hirnstruktur. Die Wissenschaft 
spricht hier von der Plastizität des Gehirns, die vor allem bei Kindern sehr 
ausgeprägt ist. Jede Änderung der Gehirnstruktur schafft wiederum neue 
Potenziale für weiteres Lernen. 

Zu den verschiedenen Aspekten des Sprachenlernens wird seit Jahren 
intensiv geforscht. Nach heutigem Erkenntnisstand überfordern zwei Fremd-
sprachen auf der Primarstufe die Schülerinnen und Schüler nicht. Dabei ist 
jedoch der Einsatz einer altersgerechten Sprachendidaktik unabdingbar, 
denn kleinere Kinder lernen anders als Jugendliche und Erwachsene. Lehr-
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personen, die Fremdsprachen auf der Volksschulstufe unterrichten, müssen 
sorgfältig in die Mehrsprachendidaktik eingeführt werden. 

Eine Überforderung der Kinder droht dann, wenn ihre Belastungsgrenze 
durch das Lektionentotal aller Schulfächer überschritten wird. Diesem Um-
stand muss bei der Gestaltung der Lektionentafeln Rechnung getragen wer-
den. 

1.2. Vernehmlassung

Mit Schreiben vom 14. Juni 2007 hat die Regierung die Vernehmlassungs-
partner gebeten, die Vorlage zur Teilrevision des Schulgesetzes und der da-
zugehörenden Vollziehungsverordnung zu prüfen und schriftliche Stellung-
nahmen bis spätestens zum 30. September 2007 beim EKUD einzureichen. 
253 Gemeinwesen oder Organisationen wurden zur Stellungnahme eingela-
den. Insgesamt gingen 83 Stellungnahmen ein.

Statistische Angaben zum Vernehmlassungsverfahren

Anzahl

Vernehmlassungsadressaten 253

Verzicht auf Stellungnahme
Stellungnahmen zur Sache

177
75

Stellungnahmen von ausserhalb Adressatenkreis 7

Total Stellungnahmen zur Sache 83
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Die eingegangenen Stellungnahmen verteilen sich wie folgt auf die ver-
schiedenen Vernehmlassungsgruppen:

Vernehmlassungsgruppen

Anzahl

Politische Parteien 6

Gemeindebehörden / Schulräte 57

Regionale Verbände 3

Berufsständische Organisationen 3

Bildungsnahe Organisationen 4

Kantonale Behörden 4

Verschiedene 6

Total eingegangene Stellungnahmen 83

Die überwiegende Mehrheit der Stellungnehmenden stimmt den wesent-
lichen Eckpunkten der Vorlage zu: 
– Einführung von zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe (wie von HarmoS 

gefordert)
– Reihenfolge der Fremdsprachen (zuerst Kantonssprache und dann Englisch)
– Einheitliche Lösung im ganzen Kanton und Beginn des Fremdsprachen-

unterrichts in der 3. Klasse bzw. 5. Klasse

Eine andere Reihenfolge des Fremdsprachenunterrichts (Beginn mit 
Englisch statt mit einer Kantonssprache) auf der Primarstufe wird nur von 
einer kleinen Minderheit gefordert. Die Vertreter der Sprachminderheiten 
(Romanisch und Italienisch) lehnen dieses Ansinnen vehement ab. Der Be-
ginn des Deutschunterrichts erst in der 5. Klasse und als zweite Fremdspra-
che ist für sie undenkbar. Die Sprachminderheiten verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf die Bedeutung der deutschen Sprache, deren Beherrschung 
für das spätere Fortkommen der Schülerinnen und Schüler unabdingbar ist. 
Aus diesem Grund müsse in italienisch- und romanischsprachigen Gebieten 
Deutsch als erste Fremdsprache eingeführt werden und dies zu einem frühen 
Zeitpunkt. Ausserdem dürfe die Lektionendotation für den Deutschunter-
richt in der Primar- und Oberstufe gegenüber heute nicht gekürzt werden.

Die grosse Mehrzahl der Deutschbündner Stellungnehmenden befür-
wortet ebenfalls den Beginn des Fremdsprachenunterrichts mit einer Kan-
tonssprache. 
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Das von der FDP angeregte Modell eines flächendeckend zweisprachigen 
Unterrichts ab der 1. Klasse in den Sprachminderheitsregionen wurde nur 
von einer sehr kleinen Anzahl Stellungnehmender unterstützt.1

Das Gleiche gilt für die Forderung, entgegen den Bestrebungen in den 
anderen Kantonen und von HarmoS, in Graubünden nur eine Fremdsprache 
auf Primarstufe zu unterrichten. 

1.3. Revisionsschwerpunkte im Detail

1.3.1. Rahmenbedingungen

Die Forderung zur Einführung von zwei Fremdsprachen auf der Primar-
stufe hängt eng mit der gestiegenen Bedeutung der englischen Sprache in 
einer zunehmend globalisierten Arbeitswelt zusammen. Die englische Spra-
che nimmt heute nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Alltag einen 
bedeutenden Stellenwert ein. Sie ist die Sprache der internationalen Politik, 
des Handels und der Wirtschaft, der Telekommunikation, der Informatik so-
wie der Unterhaltungsbranche. Wenn die Lernenden künftig in einer immer 
vernetzteren Welt bestehen und mitreden wollen, sind für sie gute Englisch-
kenntnisse unerlässlich. Abgesehen vom Kanton Tessin bereiten sämtliche 
Kantone die Einführung von Englisch in der Primarschule vor oder haben 
es bereits eingeführt; auch die EDK empfiehlt, Englisch als Frühfremdspra-
che einzuführen. 

Gemäss den Vorgaben des von der EDK entwickelten Konkordats 
HarmoS soll der Fremdsprachenunterricht spätestens in der 3. bzw. in der 
5. Klasse beginnen. Die Lektionendotationen sind so zu gestalten, dass der 
spätere Beginn mit der zweiten Fremdsprache durch eine höhere Lektionen-
dotation und eine höhere Effizienz des Sprachunterrichts kompensiert wird. 
Am Ende der Ausbildungszeit sollen die Schülerinnen und Schüler in beiden 
Fremdsprachen das geforderte Niveau erreichen, unabhängig davon, welche 
Fremdsprache zuerst unterrichtet wird. 

1 Um zu verhindern, dass romanisch und italienisch geführte Schulen aufgrund der fortschrei-
tenden Germanisierung ihre Schulsprache wechseln, wurde im Jahr 2001 mit RB 1461/2001 
und den entsprechenden Richtlinien (DV 479/2001) die Möglichkeit geschaffen, eine ganze 
Schule oder einzelne Klassenzüge zweisprachig (Deutsch und Romanisch bzw. Deutsch und 
Italienisch im Sinne einer partiellen Immersion) zu führen. Die zweisprachige Führung für 
Schulen ist an strenge Kriterien gebunden und wird von der Regierung nur als Massnahme zur 
Förderung der Kantonssprachen Italienisch und Romanisch  bewilligt. 

 Die Schulsprache Romanisch bzw. Italienisch ist absolut zentral für die Erhaltung dieser Min-
derheitssprachen. Die zweisprachig geführte Schule wird darum nur bewilligt, wenn befürch-
tet werden muss, dass die Schulsprache auf Deutsch geändert würde und damit die Minderhei-
tensprachen Romanisch und Italienisch weiter zurückgedrängt würden.
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Bei den Rückmeldungen zum Kernprogramm Bündner Schule 2010 
wurde betont, dass die Fremdsprachenlösung für den Kanton Graubünden 
in jedem Fall mit den gesamtschweizerischen Harmonisierungsbestrebungen 
kompatibel sein müsse. Die Schaffung eines «Bündner Sondermodells» (z. B. 
andere Zeitpunkte für den Beginn des Fremdsprachenunterrichts) wurde 
verneint. 

Die Fremdsprachenlösung für den Kanton Graubünden muss somit ei-
nerseits die nationalen Empfehlungen und Vorgaben (HarmoS und EDK-
Strategie) berücksichtigen. Andererseits sind die spezifischen Rahmenbe-
dingungen im Kanton, insbesondere die Dreisprachigkeit, zu beachten. 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind in der folgenden Tabelle zu-
sammengestellt.

Rahmenbedingungen

Kriterium Beschrieb

1. Kompatibilität mit 
Harmonisierungsvor-
gaben

Die Fremdsprachenlösung soll die Harmonisierungs-
bestrebungen auf nationaler Ebene berücksichtigen. Die 
Einführung einer zweiten Frühfremdsprache ist Bedin-
gung für einen Beitritt zum Konkordat HarmoS.

2. Sprachengesetz 
und Bundesverfas-
sung / Sprache des 
Nachbarn

Die Fremdspachenlösung soll eine Annäherung und das 
Verständnis zwischen den verschiedenen Sprachregionen 
fördern, wie es die Bundesverfassung und die Bündner 
Kantonsverfassung fordern. Gemäss den Empfehlungen 
des Europarates und der EDK soll zu diesem Zweck die 
Sprache des Nachbarn in der Schule gefördert werden.

3. Gleichbehandlung Alle Kinder im Kanton Graubünden sollen gleich behan-
delt werden und die gleichen Chancen haben. Alle Kinder 
im Kanton sollen – unabhängig von ihrer Sprachregion 

– die gleiche oder eine gleichwertige Sprachausbildung er-
fahren können.

4. Innerkantonale 
Mobilität

Schülerinnen und Schüler sollen ohne grosse Hindernisse 
in andere Schulen bzw. Schulträgerschaften im Kanton 
wechseln können, auch wenn diese Schulen in einer ande-
ren Sprachregion sind.

5. Homogenität in 
Oberstufe

Schülerinnen und Schüler sollen mit möglichst homoge-
nen Voraussetzungen und Kenntnissen in die Oberstufe 
eintreten, unabhängig davon, aus welcher Sprachregion 
sie stammen.
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Rahmenbedingungen

6. Sprachsituation der 
Romanisch- und Italie-
nischsprachigen

Die Fremdsprachenlösung soll Rücksicht auf die beson-
dere Sprachsituation der italienisch- und romanischspra-
chigen Bündnerinnen und Bündner nehmen. Für sie hat 
die deutsche Sprache eine zentrale Bedeutung, sowohl im 
Berufsleben wie auch im kulturellen und sozialen Bereich.

7. Finanzen Die bereitgestellten fi nanziellen Mittel sollen möglichst 
effi zient eingesetzt werden bzw. es soll eine Lösung an-
gestrebt werden, bei der die Kosten für Kanton und Schul-
trägerschaften tief sind.

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ergeben sich im Hin-
blick auf eine künftige Bündner Fremdsprachenlösung u. a. folgende Über-
legungen:
– Die Wahl einer Fremdsprachenlösung, welche die Einführung von Eng-

lisch sprachregional unterschiedlich handhabt, stünde im Widerspruch 
zum Ziel, das Volksschulsystem zu harmonisieren und dessen Durch-
lässigkeit zu erhöhen. In der Sekundarstufe I kommen Schülerinnen 
und Schüler aus verschieden grossen Einzugsgebieten zusammen. Eine 
Durchmischung aus Gemeinden mit romanischer und deutscher Primar-
stufe ist im Volksschulbereich wie im gymnasialen Bereich Realität. Es 
ist zu vermeiden, dass ein systembedingter, unterschiedlicher Stand in der 
Fremdsprachkompetenz Englisch am Ende der 6. Primarklasse vorliegt. 
Andernfalls wäre die Oberstufe gezwungen, zusätzliche Sprach-Niveau-
stufen anzubieten, um den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Schüle-
rinnen und Schüler Rechnung zu tragen, je nachdem aus welcher Sprach-
region sie stammen. Dies würde zu kaum lösbaren, organisatorischen Pro-
blemen führen. Gleiches gilt für einen Übertritt von der Sekundarstufe 
I in die Berufsschulen bzw. von der Sekundarstufe I in eine gymnasiale 
Abteilung der Sekundarstufe II. Bei einem kantonsinternen Schulwech-
sel von Schülerinnen und Schülern aus einer Sprachregion in eine andere 
kann mit einer homogenen Wahl der Fremdsprachenfolge gewährleistet 
werden, dass bezüglich Englisch vergleichbare Kenntnisse vorliegen. Die 
Wahl einer Fremdsprachenlösung, die Englisch als erste Fremdsprache 
einführt, widerspräche dem grundlegenden Ziel des Fremdsprachenun-
terrichts, die Sprachregionen einander anzunähern und das Verständnis 
zwischen den Sprachregionen zu fördern. 

– Aus den vorstehend genannten Gründen haben sämtliche mehrspra-
chigen Schweizer Kantone (FR, BE, VS,) als erste Fremdsprache eine 
Landessprache eingeführt und Englisch erst als zweite Fremdsprache. 
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Auch die Kantone nahe der Sprachgrenzen (SO, BS, BL) haben den Lan-
dessprachen bzw. den Kantonssprachen Priorität eingeräumt. 

Auf Grund der spezifischen sprachlichen Situation im Kanton Graubün-
den (drei Sprachregionen, einziger Kanton mit einer romanischen Sprach-
minderheit sowie italienische Sprachminderheit) müssen zusätzliche Fak-
toren und Auswirkungen der Fremdsprachenlösung berücksichtigt werden:
– Wenn in Graubünden zuerst mit dem Englisch- und erst anschliessend 

mit dem Fremdsprachenunterricht in den Kantonssprachen begonnen 
würde, hätte dies negative Auswirkungen auf die innerkantonale Mobi-
lität. So stellen fehlende Deutschkenntnisse von italienisch- und roma-
nischsprachigen Schülerinnen und Schülern bei einem Wechsel in eine 
deutschsprachige Schule, aber auch beim Übertritt in die Oberstufe und 
weiterführende Schulen eine Benachteiligung dar. Das Gleiche gilt für 
die mangelnden Italienisch- und Romanischkenntnisse von Deutschspra-
chigen bei einem Wechsel in eine andere Sprachregion des Kantons. 

– Für die italienisch- und romanischsprachigen Bündnerinnen und Bünd-
ner hat die deutsche Sprache eine zentrale Bedeutung. Aus- und Wei-
terbildungen in der Schweiz werden grösstenteils auf Deutsch angeboten 
(Berufsbildungen, Fachhochschulen, Hochschulen usf.). Im Berufsleben 
werden gute Kenntnisse der deutschen Sprache oft zur zwingenden Vor-
aussetzung für das Weiterkommen. Im romanischen Sprachgebiet ist 
Deutsch in der Wirtschaft überwiegend die Standardsprache, insbeson-
dere im Schriftverkehr. Auch für den Zugriff auf Informationen sowie 
für den kulturellen Austausch und die alltägliche Kommunikation mit 
deutschsprachigen Landsleuten ist Deutsch für die italienisch- und roma-
nischsprachigen Bevölkerungskreise unentbehrlich. Für die italienisch- 
und für die romanischsprachigen Schülerinnen und Schüler hat das Er-
lernen von Deutsch deshalb Priorität. Im Rahmen der Vernehmlassung 
weisen die Stellungnehmenden aus den entsprechenden Regionen noch-
mals mit Nachdruck auf diesen Umstand hin. Als erste Fremdsprache 
müsse zwingend Deutsch bzw. eine Kantonssprache unterrichtet werden. 
Der Beginn des Fremdsprachenunterrichts mit einer Kantonssprache 
wird in der Vernehmlassung auch von der überwiegenden Mehrzahl der 
Deutschbündner Gemeinden im Hinblick auf die spezifische Sprachsitua-
tion im Kanton Graubünden befürwortet.

Unter Abwägung dieser verschiedenen Rahmenbedingungen wurde für 
den Kanton Graubünden eine klare, mit einem vertretbaren Aufwand um-
setzbare Fremdsprachenlösung gesucht.
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1.3.2. Neue Fremdsprachenlösung

Aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen kann im Kanton 
Graubünden nur eine einheitliche Fremdsprachenlösung gewählt werden, 
bei der in allen Sprachregionen eine Kantonssprache als erste Fremdspra-
che und Englisch als zweite Fremdsprache eingeführt wird. Damit werden 
die Annäherung und das Verständnis zwischen den verschiedenen Sprach-
regionen gefördert, so wie es die Bundesverfassung und die Bündner Kan-
tonsverfassung fordern. Gleichzeitig werden die Empfehlungen des Europa-
rates und der EDK berücksichtigt, wonach vor allem in Grenzregionen die 
Sprache des Nachbarn gefördert werden soll. Die innerkantonale Mobilität 
wird erleichtert, da die italienisch- und romanischsprachigen Bündnerinnen 
und Bündner früh mit dem Deutschunterricht beginnen. Beim Übertritt in 
die Oberstufe verfügen alle Schülerinnen und Schüler über das gleiche Eng-
lischniveau. Auf diese Weise werden eine weitestgehende Chancengleichheit 
und die Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Landessprachen innerhalb 
der Schweiz wirtschaftlich von ebenso grosser Bedeutung sind wie Englisch. 
Die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben diejenigen Arbeitskräfte, 
welche neben der Erstsprache eine zweite Landessprache und Englisch be-
herrschen.

Die neue Fremdsprachenlösung berücksichtigt die spezifischen Rah-
menbedingungen des Kantons Graubünden und erfüllt gleichzeitig alle na-
tionalen Anforderungen. Gegenüber der heutigen Sprachenlösung wird der 
Unterricht einer Kantonssprache als erste Fremdsprache um ein Jahr in die 
3. Primarklasse vorverlegt. Ab der 5. Primarklasse wird in allen Bündner 
Schulen Englisch als obligatorisches Fach unterrichtet.1

Die folgende Tabelle zeigt die vorgesehene, alle Kantonsteile umfas-
sende Fremdsprachenlösung in der Übersicht. Flexible, der konkreten Situa-
tion einzelner Schulen angepasste Lösungen sollen auch in Zukunft möglich 
sein.

1 Bei einem Kind, das auf Primarstufe mit einer oder beiden Fremdsprachen überfordert ist, 
ist – analog zu den anderen Unterrichtsfächern – eine Spezialförderung bzw. ein Wechsel in 
eine Kleinklasse angezeigt. Auch in den Kleinklassen wird in der Regel ab der 3. Klasse eine 
Kantonssprache und ab der 5. Klasse Englisch unterrichtet. Ziel ist es, die Anschlussfähigkeit 
an die «Regel-Oberstufe» für möglichst viele Kinder zu gewährleisten.
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Neue Fremdsprachenlösung

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deutschsprachige Schulen Deutsch (Erstsprache)

Italienisch (Erste Fremdsprache)

Englisch (Zweite Fremdspr.)

Italienisch- / romanisch-
sprachige Schulen

Italienisch / Romanisch (Erstsprache)

Deutsch (Erste Fremdsprache)

Englisch (Zweite Fremdspr.)

Deutschsprachige 
Schulen gemäss Art. 8 
Abs. 3 Schulgesetz

Deutsch (Erstsprache)

Romanisch

Englisch (Zweite Fremdspr.)

(Gemäss Art. 8 Abs. 3 Schulgesetz kann durch Gemeindebeschluss in deutschspra-
chigen Schulen und Kleinklassen Romanisch anstelle von Italienisch erteilt werden. 
Die Gemeinden haben auch die Möglichkeit, Italienisch und Romanisch als Wahl-
pflichtfächer anzubieten, wobei Romanisch zunächst in den ersten drei Primarklas-
sen als Pflichtfach unterrichtet werden kann. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass in 
romanischsprachigen Schulen auf der Sekundarstufe I Deutsch die Unterrichtsspra-
che ist. 
Als Massnahme zur Förderung der Kantonssprachen Italienisch oder Romanisch 
können mit Zustimmung des Trägers der Schule und gestützt auf ein Konzept, das 
die gesamte Volksschulzeit berücksichtigt und den vom Erziehungsdepartement er-
lassenen Richtlinien entspricht, mit Bewilligung der Regierung die ganze Primar-
stufe und / oder Oberstufe der Volksschule oder einzelne Klassenzüge in zwei Kan-
tonssprachen (im Sinne einer partiellen Immersion) geführt werden. Dabei ist eine 
möglichst hohe Kontinuität des zweisprachigen Unterrichts vorzusehen. Ausserdem 
soll in der Hauptunterrichtssprache das am Ende der obligatorischen Schulzeit zu 
erreichende Niveau zumindest gehalten werden. Im Rahmen eines solchen Kon-
zeptes können Abweichungen von der vorliegenden Stundentafel bewilligt werden. 
Grundsätzlich wird der Englischunterricht gleich wie in den anderen Schulen ge-
handhabt.)

(Erste Fremdsprache)



538

1.3.3. Ausgestaltung des Unterrichts

In der Primarschule ist vorgesehen, die erste Fremdsprache (Kantons-
sprache) jeweils mit 2 Wochenlektionen und die zweite Fremdsprache (Eng-
lisch) mit 3 Wochenlektionen zu dotieren. Auf der Oberstufe werden die 
Dotationen für den Fremdsprachenunterricht gegenüber heute so angepasst, 
dass Englisch gegenüber der Kantonssprache aufgewertet wird. Mit andern 
Worten: Der später einsetzende Unterricht in der Fremdsprache Englisch 
wird durch eine höhere Lektionendotation und eine höhere Effizienz des 
Sprachunterrichts in dieser Altersphase kompensiert. Damit ist gewährlei-
stet, dass die Schülerinnen und Schüler in beiden Fremdsprachen das gefor-
derte Niveau erreichen. 

Vorgesehene Dotationen (Deutschsprachige Schulen)

Klasse 3 4 5 6 7 8 9 Total

Dotation 1. Fremdsprache 
(Kantonssprache)

2 2 2 2 3 3 2 16

Dotation 2. Fremdsprache 
(Englisch)

3 3 4 4 4 18

Mit den vorgesehenen Lektionendotationen werden die Empfehlungen 
der EDK für den Fremdsprachenunterricht eingehalten, wonach der Un-
terricht während der gesamten Volksschulzeit in der ersten Fremdsprache 
14 –16 und in der zweiten Fremdsprache 17 – 19 Lektionen umfassen muss. 

Durch die Einführung von Englisch soll die Anzahl an Wochenlektionen 
in der Primarschule insgesamt nicht erhöht werden. Die wöchentliche Lek-
tionenbelastung der Kinder in der Bündner Volksschule ist heute im inter-
kantonalen Vergleich bereits im oberen Bereich. Der zusätzliche Fremdspra-
chenunterricht soll voraussichtlich durch eine Reduktion der heute erteilten 
Lektionen ermöglicht werden.

Die Regierung wird die Frage der definitiven Ausgestaltung der Lekti-
onentafeln unter pädagogischen Gesichtspunkten prüfen. Auf keinen Fall 
darf die Einführung von Englisch zu einer Schwächung der Deutschkennt-
nisse von italienisch- und romanischsprachigen Schülerinnen und Schülern 
führen. Die EDK arbeitet zurzeit an Bildungsstandards, in denen festge-
schrieben wird, welches Kompetenzniveau bis zum Ende der Volksschule 
in den Fremdsprachen zu erreichen ist. Bis zum Einführungszeitpunkt der 
zweiten Fremdsprache an den Bündner Primarschulen wird die EDK diese 
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Bildungsstandards in gemeinsam formulierte, interkantonal einsetzbare 
Lehrpläne übertragen haben. Der Lehrplan und die Lektionendotationen in 
der Bündner Volksschule werden sich an diesen Vorgaben ausrichten. 

Durch die angestrebte Fremdsprachenlösung wird die ganzheitliche Ent-
wicklung der Lernenden weiterhin gewährleistet sein. Dies umso mehr als der 
Sprachunterricht heutzutage keineswegs nur kognitiv erfolgt. Emotionale und 
gestalterische Aspekte werden speziell beim frühen Sprachenlernen einbezogen. 

1.3.4. Auswirkungen auf die Lehrpersonen 

a) Allgemeine Auswirkungen 

Qualifikation der Lehrpersonen
Die Qualifikation der Lehrpersonen trägt entscheidend zur Qualität des 

Unterrichts bei. In der ganzen Schweiz hat sich in den vergangenen Jahren 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass Primarlehrpersonen im Anfängerunter-
richt nicht nur über die notwendigen didaktischen Fähigkeiten, sondern auch 
über eine ausreichende fachliche Ausbildung (Sprachkompetenz) verfügen 
müssen. 

In den von der EDK-Ost verabschiedeten Empfehlungen zur Ausbildung 
der Lehrpersonen im Bereich Englisch wird als zu erreichendes Ziel das 
Sprachkompetenzniveau C1 gemäss Referenzrahmen des Europarats genannt 
(entspricht Certificate in Advanced English [CAE]; zu Referenzrahmen und 
Sprachdiplomen vgl. Anhang). Auch die Koordinationsgruppe Sprachen der 
EDK (KOGS) und die Arbeitsgruppe Fremdsprachenunterricht der Schwei-
zerischen Konferenz der Pädagogischen Hochschulen (SKPH), welche ge-
samtschweizerische Richtlinien für die fachliche und didaktische Ausbildung 
sowie Richtlinien für die interkantonale Anerkennung der Lehrer diplome 
erarbeitet, gehen von einem zu erreichenden Sprachkompetenz niveau C1 aus. 
Dies hängt vor allem mit der Erkenntnis zusammen, dass die entsprechenden 
Sprachkompetenzen für das Erteilen eines kommunikativen, handlungsori-
entierten Unterrichts notwendig sind. Die Vorgaben der EDK bzw. KOGS 
und SKPH werden von den Kantonen, welche die Einführung von Früheng-
lisch bereits beschlossen haben, berücksichtigt. 

Vor diesem Hintergrund ist im Kanton Graubünden die Sprachkompe-
tenzausbildung der Lehrpersonen für den Fremdsprachenunterricht auf Ni-
veau C1 anzusetzen. Damit ist auch eine fachliche Nachqualifizierung der 
Lehrpersonen angezeigt, die Fremdsprachenunterricht in den Fächern Itali-
enisch, Romanisch oder Deutsch erteilen. Die Sprachkompetenzausbildung 
war bei der Einführung des Zweitsprachunterrichts (ZSU) Italienisch / Ro-
manisch deutlich tiefer angesetzt worden. 
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Grundlagen für die Fortbildung
Die nachfolgend dargelegten Fort- und Weiterbildungen richten sich 

nach den bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Gemäss Art. 21 des Schul-
gesetzes kann der Kanton die Lehrpersonen zu einer Fortbildung für ein 
neues Unterrichtsfach verpflichten. Die Bestimmungen zur obligatorischen 
Lehrpersonenfortbildung sehen zudem vor, dass die Lehrpersonen in der 
Regel die Hälfte der Fortbildung in der unterrichtsfreien Zeit absolvieren. 
Das Rahmenkonzept für die Englischfortbildung und die nachfolgenden 
Kostenberechnungen für die Lehrpersonenfortbildungen basieren deshalb 
darauf, dass die Fortbildungen im Bereich Sprachenkompetenz zu 50%, im 
Bereich Methodenkompetenz zu 100% und im Bereich Kulturkompetenz zu 
50% während der Unterrichtszeit stattfinden. Während dieser Zeit sind von 
den Schulträgerschaften für die in der Fortbildung stehenden Lehrpersonen 
Stellvertretungen einzusetzen. 

Die Kostenaufteilung ist entsprechend den bestehenden gesetzlichen 
Regelungen folgendermassen festgelegt: Die Schulträgerschaften haben für 
die Entschädigung der fortzubildenden Lehrperson und der Stellvertretung 
sowie für Unterkunft, Verpflegung und Reisekosten der fortzubildenden 
Lehrpersonen gemäss einem vom Departement festzulegenden Höchstan-
satz aufzukommen. Der Kanton übernimmt vollumfänglich die Kurskosten 
sowie die gemäss der Lehrerbesoldungsverordnung (LBV) anrechenbaren 
Stellvertretungskosten.

Anpassung der Ausbildung der Primarschullehrpersonen
Die an der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR) ausgebil-

deten Lehrpersonen werden derzeit bis zum Sprachkompetenzniveau B2 
ausgebildet (eine Stufe tiefer als Niveau C1). Die Ausbildung an der PHGR 
ist auf Grund vorstehender Ausführungen anzupassen. Insbesondere muss 
die PHGR gewährleisten, dass die bei ihr erworbenen Diplome den interkan-
tonalen Richtlinien entsprechen und damit in anderen Kantonen anerkannt 
werden. 

Als eine der letzten Pädagogischen Hochschulen der Schweiz bildet die 
PHGR Generalisten aus. Für Lehrpersonen in Graubünden sind sowohl 
Englisch wie auch Italienisch bzw. Romanisch obligatorisch. In anderen 
Kantonen hat auf Grund der gestiegenen fachlichen Anforderungen bezüg-
lich Sprachkompetenz ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Bereits im 
Rahmen der Ausbildung der Lehrpersonen findet eine Spezialisierung statt. 
Die angehenden Lehrpersonen wählen während der Ausbildung bestimmte 
Fächergruppen. Die Generalisten werden dadurch durch Semi-Generalisten 
abgelöst. Ein entsprechender Paradigmenwechsel in der Lehrpersonenaus-
bildung ist auch in Graubünden vorauszusehen.
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b) Auswirkungen auf den Englischunterricht der Primarstufe

Ausbildungsstand der Lehrpersonen
Lehrpersonen, die noch in den Seminarien des Kantons Graubünden 

ausgebildet wurden (vor 2003), verfügen mehrheitlich über geringe Englisch-
kenntnisse, da in den Seminarien Englisch nicht als Pflichtfach unterrich-
tet wurde. Die an der PHGR ausgebildeten Primarschullehrpersonen gelten 
– wie oben ausgeführt – als für den Englischunterricht qualifiziert und errei-
chen das Sprachkompetenzniveau B2. Jährlich werden an der PHGR rund 70 
neue Lehrpersonen ausgebildet. 

Von den zurzeit unterrichtenden Lehrpersonen auf der Primarstufe ver-
fügen zum heutigen Zeitpunkt 15% über eine Englischausbildung mit Ni-
veau B2 und 4% über eine Englischausbildung mit Niveau C1. Der Rest ver-
fügt über keine oder nur rudimentäre Englischkenntnisse. Die Fortbildung 
der Lehrpersonen ist am aktuellen Kenntnisstand der Lehrpersonen auszu-
richten.

Organisatorische Bedingungen
Das kantonale Rahmenkonzept zur Englischfortbildung sieht vor, den 

Schulträgerschaften bei der Organisation einen möglichst grossen Spielraum 
zu gewähren. Diese bestimmen selber, ob der Fremdsprachenunterricht von 
der Klassenlehrperson, im Fächerabtausch oder von einer Fachlehrperson 
erteilt wird. Auf dieser Grundlage ermitteln die Schulträger den Bedarf an 
fortzubildenden Lehrpersonen. Unabhängig vom gewählten Modell (Klas-
senlehrperson, Fächerabtausch oder Fachlehrperson) steht jedem Schulträ-
ger pro Klassenzug der 5. und 6. Klasse maximal ein Weiterbildungsplatz für 
die Englischfortbildung zu. Die Fortbildung soll auch Lehrpersonen offen 
stehen, die heute als Fachlehrpersonen (für Handarbeit, Turnen, Musik etc.) 
tätig sind. Als Reserve hält der Kanton zusätzliche Ausbildungsplätze bereit, 
die in begründeten Fällen einzelnen Schulträgern zur Verfügung gestellt 
werden können. 

Rahmenkonzept Englischfortbildung
Das Rahmenkonzept für die Englischfortbildung im Kanton Graubün-

den basiert auf den Vorgaben und Empfehlungen der EDK. Die Fortbildung 
umfasst drei Elemente: Sprachkompetenz, Methodenkompetenz und Kul-
turkompetenz.
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Rahmenkonzept Englischfortbildung

Element Beschrieb Ziel

Sprachkompetenz Englischsprachkurs bis 
Niveau C1 gemäss Europäi-
schem Referenzrahmen 
(entspricht Cambridge 
 Certifi cate of Advanced 
English [CAE])

Lehrpersonen sind in der 
Lage, im Unterricht die 
Zielsprache (die zu vermit-
telnde Sprache) zu verwen-
den. Sie können frei und 
unabhängig von Lehrmittel-
Texten in der Zielsprache 
unterrichten. Sie kommuni-
zieren auf Englisch fl iessend, 
differenziert und praktisch 
fehlerfrei.

Methoden-
kompetenz

Methodisch-didaktische 
Ausbildung von mindestens 
10 Tagen

Lehrpersonen verfügen 
über fundierte methodisch-
didaktische Kompetenzen 
für den Englischunterricht. 
Inhalte der Methodik-Di-
daktikausbildung sind u.a. 
Zweitfremdsprachendidak-
tik, Spracherwerbstheorie, 
Methodik des inhalts- und 
handlungsorientierten 
Fremdsprachenerwerbs, 
Unterrichtsplanung, Ein-
führung in die Lehrmittel, 
Unterrichtshilfen und 

-materialien.

Kulturkompetenz Vierwöchiger Aufenthalt als 
«assistent teacher» in einer 
Primarschule im englisch-
sprachigen Raum

Lehrpersonen haben eine 
vertiefte Einsicht in den 
Schulalltag, in die Schul-
sprache und in die Kultur 
des entsprechenden Sprach-
gebiets und können diese in 
den Unterricht einfl iessen 
lassen.

Die gesamte Englischausbildung ist in der Regel im Zeitraum von fünf 
Jahren zu absolvieren.
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c) Auswirkungen auf Fremdsprachenunterricht (Kantonssprache) 
der Primarstufe

Die Lehrpersonen der 4. bis 6. Primarstufe wurden anlässlich der Ein-
führung des Zweitsprachunterrichts Italienisch / Romanisch im Schul-
jahr 1999 / 2000 für den Fremdsprachenunterricht fortgebildet. Im Bereich 
Sprachkompetenz umfasste die Ausbildung das Niveau B1 (entspricht bei 
Italienisch Sprachdiplom DILI). Nach neuem Erkenntnisstand sowie ge-
mäss den interkantonalen Vorgaben ist dieses Niveau als zu tief einzustu-
fen. Die entsprechenden Lehrpersonen sind deshalb in Zusatzkursen auf das 
Sprachkompetenzniveau C1 nachzuqualifizieren. Auch die Lehrpersonen, 
welche Deutsch als Fremdsprache auf Primarstufe unterrichten, sollen auf 
das Kompetenzniveau C1 nachqualifiziert werden. 

Um den Fremdsprachenunterricht dem neuen Modell anzupassen, absol-
vieren alle Lehrpersonen zudem einen eintägigen Kurs in Fremdsprachen-
didaktik. 

Durch die Vorverlegung des Unterrichts der ersten Fremdsprache in die 
3. Klasse wird es eine beschränkte Anzahl von Lehrpersonen geben (insbe-
sondere Lehrpersonen, welche Klassenzüge von der 1. bis 3. Klasse unter-
richten), die derzeit noch nicht über eine entsprechende Qualifikation für 
den Fremdsprachenunterricht Italienisch bzw. Romanisch verfügen. Diese 
Lehrpersonen werden gemäss den bestehenden Vorgaben des Amtes fort-
gebildet. Im Bereich Sprachkompetenz ist die Vorgabe entsprechend vorste-
henden Ausführungen neu das Niveau C1.

d) Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht der Oberstufe

Die Vorverlegung des Beginns der ersten Fremdsprache (Kantons-
sprache) in die 3. Klasse sowie die Einführung der zweiten Fremdsprache 
(Englisch) ab der 5. Klasse bedingen, dass die Schnittstelle zwischen Pri-
marschule und Oberstufe neu geregelt wird. Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über fundiertere Kenntnisse in der ersten Fremdsprache und haben 
bereits Basiskenntnisse in Englisch, wenn sie in die Oberstufe übertreten. 
Dies bedingt eine entsprechende Anpassung der Oberstufenlehrpläne und 
der Lektionendotationen. Im Weiteren zeichnet sich – auch auf Grund der 
gesamtschweizerischen Lehrplanharmonisierung im Rahmen von HarmoS – 
die Evaluation und Einführung neuer Lehrmittel sowie möglicherweise eine 
weitere Anpassung der Oberstufenlehrpläne ab. Vor besagtem Hintergrund 
ist für die betreffenden Fremdsprachenlehrpersonen der Oberstufe ein ein-
wöchiger methodisch-didaktischer Kursblock (Mehrsprachendidaktik, Ein-
führung neues Lehrmittel, neue Lehrpläne) bereitzustellen. 
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1.3.5. Zeitplan

Der Fraktionsauftrag FDP fordert die Einführung und Umsetzung von 
Englisch auf der Primarstufe spätestens auf das Schuljahr 2010/11. Dies ist je-
doch aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar: Der Englischunterricht 
kann erst erteilt werden, wenn das Lehrpersonal entsprechend fortgebildet 
worden ist. Vorgängig sind das Ausbildungsprojekt zu initialisieren (Einset-
zung Projektleitung, Erarbeitung Feinkonzept Fortbildung, Organisation 
Kurse, Kursanmeldung etc.) und die fortzubildenden Lehrpersonen zu er-
fassen. Ein Fortbildungslehrgang mit allen drei Modulen (Sprachkompetenz, 
Methodenkompetenz und Kulturkompetenz) benötigt minimal einen Zeit-
raum von eineinhalb Jahren. Insbesondere die Sprachkompetenzausbildung 
für Lehrerinnen und Lehrer mit geringen Englischkenntnissen ist sehr zei-
tintensiv. Um die notwendige Anzahl Lehrpersonen fortzubilden, müssen 
vor der Einführung drei gestaffelte Lehrgänge durchgeführt werden kön-
nen. Die Lehrpersonen müssen die Möglichkeit haben, die Sprachkompe-
tenzausbildung in mehreren Zeitblöcken zu absolvieren oder beispielsweise 
einen verpassten Methodikkurs zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. 
Für die fortbildungsbedingten Abwesenheiten des Lehrpersonals während 
der Schulzeit müssen die Schulträgerschaften Stellvertretungen finden und 
einstellen. Um die entsprechenden Anpassungsleistungen der Schulträger-
schaften und der Lehrpersonen nicht zu überfordern, ist ein genügend gros-
ser Zeitraum einzuplanen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist die 
Einführung des Englischunterrichts frühestens auf das Schuljahr 2012/13 
möglich. 

Die Vorverlegung der ersten Fremdsprache in die 3. Klasse ist bereits im 
Schuljahr 2010/11 möglich und wird auf diesen Zeitpunkt vorgenommen. Auf 
das Schuljahr 2012/13 wird Englisch in der 5. Primar- und Kleinklasse unter-
richtet. Im nachfolgenden Schuljahr 2013/14 wird Englisch in der 5. und in 
der 6. Klasse erteilt. Mit dieser gestaffelten Einführung werden Jahrgänge 
vermieden, die auf der Primarstufe lediglich ein Jahr Englischunterricht ab-
solviert hätten. 

Der nachfolgende Projektplan zeigt eine grobe Übersicht über die wich-
tigsten Projekt schritte. Der Phasenplan sieht vor, dass zuerst die Englisch-
fortbildung und anschliessend die Nachrüstung in den Kantonssprachen 
stattfinden soll. Die Nachrüstung der Fremdsprachenlehrpersonen in den 
Kantonssprachen soll jedoch auf freiwilliger Basis bereits ab 2009 möglich 
sein.



545

PR
O

JE
KT

PL
AN

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

P
R

O
JE

K
TS

TA
R

T

E
IN

S
E

TZ
U

N
G

 P
R

O
JE

K
TL

E
IT

U
N

G
E

N

E
R

A
R

B
E

IT
U

N
G

 F
E

IN
K

O
N

ZE
P

T

A
N

P
A

S
S

U
N

G
 A

U
S

B
IL

D
U

N
G

 P
H

IN
S

TA
LL

A
TI

O
N

 U
N

D
 IN

IT
IA

LI
S

IE
R

U
N

G
 F

O
R

TB
IL

D
U

N
G

S
K

U
R

S
E

E
R

A
R

B
E

IT
U

N
G

/Ü
B

E
R

A
R

B
E

IT
U

N
G

 L
E

H
R

P
LÄ

N
E

 D
, I

, R

E
V

A
LU

A
TI

O
N

 L
E

H
R

M
IT

TE
L/

K
O

O
R

D
IN

A
TI

O
N

 L
E

H
R

P
LA

N
 M

IT
 E

D
K

N
A

C
H

Q
U

A
LI

FI
ZI

E
R

U
N

G
 L

E
H

R
P

E
R

S
O

N
E

N
 K

LA
S

S
E

N
 1

 B
IS

 3

FO
R

TB
IL

D
U

N
G

S
ZE

IT
R

A
U

M
 E

N
G

LI
S

C
H

EV
AL

U
A

TI
O

N
/Q

U
AL

IT
Ä

TS
S

IC
H

ER
U

N
G

 F
R

EM
D

S
PR

AC
H

EN
U

N
TE

R
R

IC
H

T 

BE
G

IN
N

 A
N

G
E

P
AS

ST
E 

AU
SB

IL
D

U
N

G
 P

H

B
E

G
IN

N
 Z

W
E

IT
S

P
R

A
C

H
E

N
U

N
TE

R
R

IC
H

T 
3.

 K
L

W
E

IT
E

R
B

IL
D

U
N

G
 F

R
E

M
D

S
P

R
A

C
H

E
N

LE
H

R
P

E
R

S
O

N
E

N
 O

B
E

R
S

TU
FE

N
A

C
H

R
Ü

S
TU

N
G

 I,
 D

, R
 F

R
E

M
D

S
P

R
A

C
H

E
N

LE
H

R
P

E
R

S
O

N
E

N
 P

R
IM

A
R

S
TU

FE
(fr

ei
w

ill
ig

)

BE
G

IN
N

 E
N

G
LI

S
C

H
U

N
TE

R
R

IC
H

T 
5.

 K
LA

SS
E

EV
AL

U
A

TI
O

N
 U

N
D

 K
O

O
R

D
IN

A
TI

O
N

 L
E

H
R

M
IT

TE
L 

O
BE

R
ST

U
FE

BE
G

IN
N

 E
N

G
LI

S
C

H
U

N
TE

R
R

IC
H

T 
5.

 / 
6.

 K
LA

SS
E

20
14

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13



546

1.3.6. Projektleitung und Evaluation

Detailplanung und Umsetzung des Projektes werden vom zuständigen 
Departement wahrgenommen. Angesichts der Komplexität des Gesamtpro-
jektes und der Vielzahl der davon direkt oder indirekt betroffenen Ämter, 
Institutionen etc. ist es wichtig, dass das Gesamtprojekt von einer Zentrale 
(Projektleiter / in) mit allen dazu gehörenden Pflichten und Kompetenzen 
(Zeitplanung und Zeitkontrolle, Einsatz der budgetierten Mittel, Vergabe 
von Aufträgen etc.) koordiniert und durch die verschiedenen Phasen geführt 
wird. 

Für die Evaluation ist vom zuständigen Departement eine dem Projekt 
angepasste Lösung zu realisieren.

1.4. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

1.4.1. Bemerkungen zu den revidierten Artikeln des Schulgesetzes 

Art. 8 
Absatz 1 legt für alle Primarschulen und Kleinklassen eine Kantonsspra-

che und Englisch als Pflichtfächer für den Fremdsprachenunterricht fest. 
Damit wird neu der Englischunterricht gesetzlich verankert.

Im Absatz 2 wird der Begriff «Zweitsprache» durch «erste Fremdspra-
che» ersetzt. Der Begriff «Gemeindebeschluss» ist zu eng gefasst und wird 
neu mit «Beschluss der Schulträgerschaft» umschrieben. Schulträger im 
Sinne des Schulgesetzes können nämlich neben Gemeinden auch Gemein-
deverbände oder Kreise sein (vgl. Art. 2 Schulgesetz). 

Durch die Vorverlegung der ersten Fremdsprache in die 3. Primar- bezie-
hungsweise 3. Kleinklasse beschränkt sich die gemäss Absatz 3 vorgesehene 
Möglichkeit, Romanisch als Wahlpflichtfach anbieten zu können, auf die 
ersten zwei Primarklassen. Analog Absatz 2 wird im Absatz 3 der Begriff 
«Gemeinde» durch «Schulträgerschaft» ersetzt. 

Art. 57 Ziff. 6 
Das Wort «Fremdsprachenunterricht» an Stelle von «Zweitsprachun-

terricht» trägt dem Umstand Rechnung, dass neu zwei Fremdsprachen auf 
der Primarstufe unterrichtet werden. Im Weiteren wird Ziff. 6 dahingehend 
präzisiert, dass der Grosse Rat insbesondere zuständig ist, in der Vollzie-
hungsverordnung Regelungen bezüglich des Beginns des Fremdsprachenun-
terrichts zu treffen.
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1.4.2. Bemerkungen zu den revidierten Artikeln der Vollziehungs- 
verordnung zum Schulgesetz

Art. 15 Abs. 1
Die etwas missverständliche Formulierung «Muttersprache als Erstspra-

che» wird durch «die von der Schulträgerschaft festgelegte Kantonssprache 
als Erstsprache» ersetzt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es in der 
Kompetenz der Schulträgerschaft liegt, eine der Kantonssprachen als Erst-
sprache festzulegen. Materiell ergeben sich dadurch keine Änderungen.

Im Weiteren legt die Bestimmung als Pflichtfächer «eine zweite Kantons-
sprache» sowie «Englisch» fest. Der Fremdsprachenunterricht setzt sich in 
allen Schulen im Kanton aus einer zusätzlichen Kantonssprache und Eng-
lisch zusammen. Die übrigen Fächer werden unverändert übernommen. 

Für die Kleinklassen gilt weiterhin Art. 16 der Vollziehungsverordnung 
zum Schulgesetz, wonach die Bestimmungen über die Unterrichtsfächer an 
der Primarschule für Kleinklassen sinngemäss gelten.

Art. 15bis Abs. 1, 2, 3 und 5
In der Marginalie wird der Begriff «Zweitsprache» durch «Fremdspra-

chen» ersetzt.
In den Absätzen 1 und 2 wird neu festgelegt, dass der Unterricht in der 

ersten Fremdsprache (Kantonssprache) spätestens in der 3. Klasse erfolgen 
muss. 

Aufgrund der Regelung gemäss Absatz 2, wonach der Romanischunter-
richt in der Regel in der 1. Primar- beziehungsweise in der 1. Kleinklasse be-
ginnt, besteht die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler, vor allem in 
Sprachgrenzgemeinden, eine Fremdsprache möglichst früh erlernen können. 
Die Schulträgerschaften können wie bis anhin bestimmen, in welcher Inten-
sität und von welchem Zeitpunkt an sie Romanisch pflegen wollen. So kann 
die romanische Sprache in Sprachgrenzgemeinden mit deutscher Grund-
schule besonders gefördert werden. 

Der neue Absatz 5 bestimmt, dass das Pflichtfach Englisch ab der 5. 
Klasse der Primarstufe zu unterrichten ist. 

Art. 15ter 
Dieser Artikel regelt den Beginn des Fremdsprachenunterrichtes in 

romanischsprachigen Primarschulen und Kleinklassen. 
Der Deutschunterricht wird bereits ab der 3. Klasse als Pflichtfach un-

terrichtet. Der Englischunterricht ist sodann – in Übereinstimmung mit den 
deutschsprachigen Primarschulen – ab der 5. Klasse für alle Schülerinnen 
und Schüler obligatorisch, wobei für besondere Lösungen in Kleinklassen 
ein Spielraum besteht. 
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Art. 15quater
Art. 15quater regelt den Fremdsprachenunterricht in italienischspra-

chigen Primarschulen und Kleinklassen analog Art. 15ter. 

2. Beitragsleistungen an Schulträgerschaften mit Schulleitungen

2.1. Ausgangslage 

2.1.1. Herausforderungen an die Schulführung

Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels sind die Ansprüche an die 
Schule und damit an die Schulführung stark angestiegen: Eltern fordern von 
der Schule mehr Einbezug und Mitbestimmung; Abnehmerinstitutionen 
fordern neue Bildungsinhalte; veränderte soziale und soziokulturelle Ver-
haltensmuster der Kinder erfordern neue pädagogische Massnahmen. Die 
Schulbehörden, Lehr- und Fachpersonen sehen sich einer zunehmend grös-
seren Belastung ausgesetzt.

Die geleitete Schule gilt als Modell, das den Schulen eine verbesserte 
Grundlage für die Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Heraus-
forderungen bietet. Folgende Ziele werden mit der Einführung von gelei-
teten Schulen verknüpft:
– Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Qualität der Schule;
– zeitliche und inhaltliche Entlastung der Schulbehörden zu Gunsten der 

strategischen Führung der Schule auf Gemeindeebene;
– Entlastung der Lehrpersonen in den Bereichen Administration und Ko-

ordination zu Gunsten der Konzentration auf die Unterrichtstätigkeit 
und auf weitere Kernaufgaben;

– Verständnis der Schule als organisatorische Einheit;
– Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der Schule sowie der Schule mit 

ihrem Umfeld (Erziehungsberechtigte, Schulträgerschaft, Sonderschul-
institutionen, Institutionen im Umfeld der Schule und kantonale Bil-
dungsinstanzen);

– gezielte Schulentwicklung und erhöhte Adaptionsfähigkeit an sich verän-
dernde Rahmenbedingungen;

– Ermöglichung bzw. Erleichterung des Einbezugs der sonderpädagogi-
schen Massnahmen in die Regelschule (integrative Ausrichtung der 
Schule).



549

2.1.2. Schulleitungen in den anderen Kantonen

Rahmenbedingungen und Verbreitung
Seit Mitte der Neunzigerjahre hat in weiten Teilen der Schweiz eine Ent-

wicklung hin zur Entlastung des bestehenden Systems durch die Einführung 
von geleiteten Schulen stattgefunden. Die Einführung von Schulleitungen an 
den Volksschulen ist eines der zentralen Elemente der aktuellen Bildungs-
reformen in den zwanzig Deutschschweizer Kantonen: Zwölf Kantone ha-
ben die obligatorische, flächendeckende Einführung von Schulleitungen be-
schlossen. In sechs Kantonen ist die Einführung von Schulleitungen freiwil-
lig, davon planen aber vier Kantone, die Einführung im Verlauf der nächsten 
drei Jahre für obligatorisch zu erklären. In einem Kanton ist zum aktuellen 
Zeitpunkt die Vernehmlassung über eine Änderung des Schulgesetzes im 
Gang und in einem Kanton hat es zurzeit keine geleiteten Schulen. Die Rah-
menbedingungen und Konzepte zur Einführung von Schulleitungen weisen 
im interkantonalen Vergleich einige Unterschiede auf. Die folgende Über-
sicht zeigt auf, wie die Mehrheit der Deutschschweizer Kantone die Rah-
menbedingungen gestaltet hat:

Rahmenbedingungen für eine Schulleitung

Kriterium Beschrieb

Pensenberechnung Die Anzahl Klassen ist das am häufi gsten verwendete Krite-
rium zur Berechnung des Pensums der Schulleitung.

Qualifi kation Die Mehrheit der Kantone verlangt eine pädagogische 
Ausbildung der Schulleitung und eine Zusatzausbildung als 
Schulleitungsperson.

Unterrichts-
verpfl ichtung

In zwei Dritteln der Kantone erfolgt die Anstellung der 
Schulleitung ohne Unterrichtsverpfl ichtung.

Kompetenzen Mit einer Ausnahme machen alle Kantone Vorgaben zur 
Ausgestaltung der Schulleitungskompetenzen.

Finanzierung Drei Viertel der Kantone beteiligen sich an den Kosten für 
die Schulleitungen.

Ausbildungskonzept Die Mehrzahl der Kantone verfügt über ein eigenes Ausbil-
dungskonzept für Schulleitungspersonen oder kooperiert 
mit anderen Kantonen.
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Aufgaben und Kompetenzen
Neue Schulleitungsmodelle unterscheiden sich wesentlich vom bisherigen 

System mit Schulhaus- oder Stufenvorsteher/-innen. Die Schulleitungsper-
sonen nehmen neu die operative Leitung des Schulbetriebs vor Ort wahr. 
Nebst der Verständigung innerhalb der Schulträgerschaft sorgt die Schul-
leitung für einen konstruktiven Austausch mit den Erziehungsberechtig-
ten, der Schulpflege sowie lokalen und kantonalen Institutionen und Äm-
tern. Die kommunalen Schulbehörden machen sich vom «Tagesgeschäft» 
frei und wenden sich stärker ihrer Kernaufgabe, der strategischen Führung 
der Schule, zu. Sie sorgen auf der strategischen Ebene für gute Rahmenbe-
dingungen ihrer Schule und geben die Ziele und Aufgaben vor, welche die 
Schulleitung konkret umzusetzen hat. 

In den vergangenen Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Schulleitungen mit genügend Kompetenzen und Verantwortung ausgestattet 
werden müssen, damit sie ihre Führungsaufgabe wahrnehmen können. Die 
operative Führungsaufgabe der Schulleitung soll
– im pädagogischen und sonderpädagogischen Bereich die Mitverantwor-

tung für die Entwicklung und Sicherung der Schul- und Unterrichtsquali-
tät, die Betreuung von Schulentwicklungsprojekten, Unterrichtsbesuche, 
die Koordination der Weiterbildung der Lehrpersonen, die Förderung 
der pädagogischen Zusammenarbeit der Lehrpersonen und die Sicher-
stellung eines lernförderlichen Betriebs umfassen;

– im personellen Bereich die Personalplanung, die Überprüfung der Erfül-
lung des Berufsauftrags der Lehrenden, die Verantwortlichkeit für die 
Mitarbeitendengespräche sowie die Mitwirkung bei der Wahl, Einfüh-
rung und Betreuung neuer Lehrpersonen beinhalten;

– im organisatorisch-administrativen Bereich die Überwachung und den 
Vollzug der rechtlichen Bestimmungen und der Schulorganisation (Stun-
den- und Pensenpläne, Klassenzuteilungen, Übertrittsentscheide, Raum-
organisation, Jahresplanung) sowie die Verbindung zu den kommunalen 
Schulbehörden, den kantonalen Verwaltungsstellen und den Sonderschu-
len sicherstellen.

Erfahrungen
Wissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen in verschiedenen 

Kantonen belegen, dass Schulen mit einer Schulleitung über deutlich bes-
sere Voraussetzungen für pädagogische Entwicklungen verfügen als Schulen 
ohne professionelle Führungsstrukturen. Schulleitungen entlasten die Schul-
trägerschaft und die Lehrpersonen von organisatorischen und administra-
tiven Aufgaben und sorgen darüber hinaus für die reibungslose Abwicklung 
von schulischen Entwicklungsvorhaben. Namentlich der Kanton Zürich hat 
die gemachten Erfahrungen über viele Jahre hinweg intensiv evaluiert. Die 
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Ergebnisse decken sich mit jenen aus anderen Kantonen, und die gemachten 
Erfahrungen sind überwiegend positiv. Herauszustreichen sind folgende Be-
obachtungen: 

Erfahrungen mit Schulleitungen

Anspruchsgruppen Erfahrungen

Schülerinnen und 
Schüler

–  Die Schülerinnen und Schüler fi nden mehr Halt und Ver-
bindlichkeit in der Schule.

–   Starke Partizipation von Schülerinnen und Schülern am 
Schulalltag.

–  Im und ums Schulhaus herrscht weniger Gewalt.
–  Die Integration von Kindern mit Behinderungen wird 

erleichtert.

Lehr- und Fach-
personen

–  Der methodische und pädagogische Austausch unter Lehr- 
und Fachpersonen nimmt stark zu.

–  Die Lehr- und Fachpersonen werden bei Schwierigkeiten 
und in Konfl iktsituationen unterstützt.

–  Es werden mehr klassen- und stufenübergreifende Pro-
jekte durchgeführt.

–  Zielgerichtete Team- und Unterrichtsentwicklung verbes-
sern das Arbeitsklima und führen zu grösserer Berufszu-
friedenheit.

–  Burnout kann im Anfangsstadium besser aufgefangen 
werden.

Erziehungs-
berechtigte

–  Erziehungsberechtigte werden früher und verstärkt in die 
Entwicklungsprozesse einbezogen.

–  In schwierigen Situationen steht rasch eine kompetente 
Fachperson zur Verfügung.

Schulbehörden –  Die kommunalen Schulbehörden werden entlastet und ver-
lagern ihre Tätigkeit vom Operativen zum Strategischen.

–  Die kantonalen Schulbehörden haben eine klare An-
sprechperson auf Ebene Schuleinheit.

–  Die kantonale Schulaufsicht und die schulinterne Evaluati-
on ergänzen sich ideal.

Schulführung –  Entscheidungen werden schneller, verbindlicher und 
transparenter gefällt, Administration und Organisation 
funktionieren besser.

–  Qualitätsstandards werden gesetzt, regelmässige Evaluati-
onen durchgeführt.

–  Die Schule kommuniziert direkter und ist besser ansprechbar.
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Eine gut funktionierende Schulleitung trägt zur Qualitätsverbesserung 
der Schule bei. Insgesamt werden geleitete Schulen von innen und aussen als 
kohärenter und leistungsfähiger wahrgenommen.

2.1.3. Schulleitungen im Kanton Graubünden

Rahmenbedingungen und Verbreitung
Im Rahmen der geltenden Schulgesetzgebung sind im Kanton Graubün-

den die Schulräte für die Organisation der Schulen zuständig. Es ist den 
Schulträgerschaften jedoch freigestellt, einzelne dem Schulrat auferlegte 
Kompetenzen und Pflichten besonderen Schulorganen zu übertragen. Die 
Schulträgerschaften können somit selber entscheiden, ob sie zur Entlastung 
der Schulbehörden und Lehrpersonen Schulleitungen einsetzen und welche 
Kompetenzen sie an diese abtreten wollen. Die veränderten Ansprüche an die 
Schulführung haben in den letzten Jahren verschiedene Schulträgerschaften 
im Kanton Graubünden zur Einführung von Schulleitungen bewogen.

Fast die Hälfte (78 Schulträger bzw. 47%) der total 166 Schulträger im 
Kanton hat in den vergangenen Jahren eine Schulleitung installiert. Dabei 
handelt es sich oft um grosse und mittelgrosse Schulen. In der Folge werden 
heute bereits 84% aller Bündner Schülerinnen und Schüler in Schulen mit 
Schulleitungen unterrichtet. 

Eine detaillierte Zusammenstellung der Rahmenbedingungen für die 
Schulleitungen im Kanton Graubünden enthält die folgende Tabelle. 

Rahmenbedingungen für Schulleitungen im Kanton GR (Ist-Zustand)

Kriterium Beschrieb

Aufgaben, 
Kompetenzen

–  Die Aufgaben und Kompetenzen der bestehenden Schul-
leitungen unterscheiden sich zurzeit erheblich.

Qualifi kation –  55% der amtierenden Schulleitungspersonen haben eine 
anerkannte Schulleiterausbildung absolviert.

–  In 72 der 78 Schulen mit Schulleitungen (92%) hat eine 
Person mit pädagogischer Grundausbildung die Schullei-
tungsfunktion inne.

Anstellung –  Die momentan sehr unterschiedlichen Kompetenzre-
gelungen für Schulleitungen widerspiegeln sich in den 
divergierenden Anstellungsbedingungen.

–   Die Lohneinstufungen sind sehr unterschiedlich.
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Rahmenbedingungen für Schulleitungen im Kanton GR (Ist-Zustand)

Anstellung 
(fortsetzung)

–  Fast alle Schulen mit Schulleitung gelten das Führungspen-
sum mit einer Reduktion der Unterrichtsverpfl ichtung ab 
(Reduktion der Lektionen). In einigen grösseren Gemein-
den wird zusätzlich eine Funktionsentschädigung i.d.R. von 
CHF 3000.– ausgerichtet.

–  In einigen der grössten Schulträgerschaften sind die Schul-
leitungspersonen mit einem 100%-Pensum angestellt.

–  73% der Schulleitungspersonen sind komplementär zur 
Leitungsfunktion auch als Lehrperson tätig.

–  Für 49% der Schulleitungspersonen beträgt die Unter-
richtsentlastung 1 bis 10 Lektionen (weniger als ein Drittel 
eines Vollpensums einer Lehrperson).

Diverses –  Zurzeit gibt es zwei regionale Schulleitungen (Igis/Land-
quart, Kleinklassen- und Sonderschulverband Albula).

–   Den meisten Schulleitungen steht kein Sekretariat zur 
Verfügung.

–   Personen mit Schulleitungsfunktionen fi nden sich auch in 
Sonderschulen und Sonderschulinstitutionen.

Aufgaben und Kompetenzen
Die Kompetenzregelungen zwischen Schulrat und Schulleitung divergie-

ren von einer Schule zur anderen stark. Für 64 Schulleitungen (82%) ist ein 
Pflichtenheft vorhanden. 47 Schulleitungen (60%) übernehmen neben ad-
ministrativen auch pädagogische Führungsaufgaben. Diese Schulleitungen 
sind in unterschiedlichem Ausmass zuständig für die operative Umsetzung 
lokaler Schulentwicklungsprozesse. 31 Schulleitungen (40%) haben einen 
expliziten Auftrag im Bereich der Personalführung. Immer mehr Schullei-
tungen führen periodische Standort- und Perspektivengespräche mit den 
Lehrpersonen durch. Einige Schulleitungen haben den Auftrag, den Unter-
richt der Lehrpersonen zu besuchen und dies bei der Personalentwicklung 
zu berücksichtigen. Hingegen sind anstellungsrechtliche Massnahmen mit 
Ausnahme einzelner Schulträger Sache des Schulrates. 

Erfahrungen
Im Kanton Graubünden zeigen die Erfahrungen mit Schulleitungen in 

die gleiche Richtung wie in den anderen Kantonen. Schulleitungen mit ein-
deutigen Aufgaben und Kompetenzen wirken auf den Schulbetrieb stabili-
sierend und entlastend. In Schulen mit einer klar geregelten Kompetenz-
ordnung zwischen Schulrat, Schulleitung und Lehrerschaft können sich 
die Lehrpersonen auf ihr Kerngeschäft, den Unterricht, konzentrieren. In 
solchen Schulen sind Aufgaben wie die Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit 
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oder das Vorgehen bei Konflikten etc. geklärt. Lokale, aber auch kantonale 
Schulentwicklungsprozesse können dank eindeutiger Kompetenzaufteilung 
effizienter und nachhaltiger realisiert werden. Auch die Schnittstelle zu den 
kantonalen Stellen ist geklärt und es ist gewährleistet, dass kantonale In-
formationen bis zu den Lehrpersonen gelangen. Qualitätssichernde Mass-
nahmen werden auf der Basis der Empfehlungen der externen, kantonalen 
Schulevaluation umgesetzt. Insgesamt kann festgestellt werden, dass bei 
entsprechend klarer Rahmenordnung die Schulleitungen einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung des Schulmanagements sowie der gezielten und 
systematischen Schulentwicklung leisten.

Betrachtet man die Struktur der Schulleitungsmodelle, die von den Bünd-
ner Schulträgern eingeführt worden sind, lassen sich folgende Schwachstel-
len identifizieren: Die Zuordnung von strategischen Aufgaben zum Schulrat 
und operativen Aufgaben zur Schulleitung ist vielfach unklar geregelt. In der 
Folge sind die Führungsstrukturen oft unübersichtlich. Den Schulleitungs-
personen werden häufig nur Klein- oder Kleinstpensen für die Ausübung 
ihrer Führungstätigkeit zugestanden. Auf dieser Basis kann die Schulleitung 
ihre entlastende und qualitätssichernde Wirkung nicht entfalten. Gleichzei-
tig kann sie auch nicht gewährleisten, dass die Schule von den verschiedenen 
Anspruchsgruppen als organisatorische Einheit wahrgenommen wird und 
beständig ansprechbar ist. 

2.1.4. Politische Aufträge und politischer Hintergrund

a) Parlamentarische Aufträge

Interpellation Pfiffner betreffend Installierung von Schulleitungen (GRP 
2002/2003, S. 775): Die Interpellanten wiesen auf fehlende kantonale Vor-
gaben und Hilfsmittel für die Installierung von Schulleitungen in den Bünd-
ner Gemeinden hin. Die Regierung wurde angefragt, wie sie die Gemein-
den bei der Installierung von Schulleitungen unterstützen wolle und ob eine 
Entschädigung an die «Führungspensen» der Schulleitungen vorgesehen sei. 
In ihrer Antwort verwies die Regierung auf die beiden vom Kanton ange-
botenen Ausbildungsgänge für Schulleiterinnen und Schulleiter, in denen 
das notwendige Hintergrundwissen für die Installierung von Schulleitungen 
professionell vermittelt werde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Ausbildungsgänge würden zusätzlich mit Kantonsbeiträgen unterstützt. Im 
Zusammenhang mit der Struktur- und Leistungsüberprüfung zur Sanierung 
des Kantonshaushaltes empfahl die Regierung dem Grossen Rat 2003 je-
doch, auf die ursprünglich vorgesehene Subventionierung von Schulleitungs-
pensen vorerst zu verzichten.
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Auftrag Jäger betreffend Verankerung von Schulleitungen (GRP 2005/ 
2006, S. 15): Die Regierung wurde eingeladen, dem Grossen Rat Bericht 
und Antrag zur Revision des Schulgesetzes zu stellen. Für die Funktion der 
Schulleitungen sollten minimale gesetzliche Bestimmungen erlassen werden, 
welche unter anderem eine einheitliche Aufgabenteilung zwischen kommu-
nalen Schulbehörden, Schulleitungen und dem kantonalen Schulinspekto-
rat festhielten. Der Auftrag wurde damit begründet, dass in Graubünden in 
den letzten Jahren immer mehr Gemeinden Schulleitungen installiert hätten, 
ohne sich dabei auf kantonale Grundlagen oder Richtlinien stützen zu kön-
nen. Auch könne mit gezielten finanziellen Anreizen erreicht werden, dass 
noch vermehrt kleinere Schulgemeinden allein oder in Verbindung mit an-
deren Schulträgern eigene Schulleitungen bildeten. In ihrer Antwort verwies 
die Regierung auf die Entwicklungsschwerpunkte im Regierungsprogramm 
2005–2008. Sie versprach, die Frage der Installation von geleiteten Schulen zu 
prüfen und bei Bedarf die entsprechenden rechtlichen Anpassungen in An-
griff zu nehmen.

b) Regierungsprogramm 2005–2008

Die Regierung hat unter dem Entwicklungsschwerpunkt 6/14 «Volks-
schule/Integration» im Regierungsprogramm 2005–2008 verschiedene Mass-
nahmen zur Stärkung der Bündner Volksschule formuliert. Das Erziehungs-, 
Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) hat die im Regierungspro-
gramm vorgesehenen Massnahmen unter dem Titel «Kernprogramm Bünd-
ner Schule 2010» konkretisiert. Eine zentrale Massnahme sieht den Einsatz 
und die Förderung von Schulleitungen vor. Die Rückmeldungen zur geplanten 
Einführung von Schulleitungen waren überwiegend positiv. Schulleitungen 
werden als notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung der 
zukünftigen Herausforderungen an die Bündner Schule angesehen. Kleine 
Gemeinden haben die Befürchtung geäussert, dass eine verbindliche Einfüh-
rung mit hohen Kosten verbunden sei. Es wurde deshalb gefordert, dass sich 
der Kanton sachgerecht an den finanziellen Aufwendungen beteiligen müsse. 

Auch im Rahmenkonzept zur Integration von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen im Kanton Graubünden sowie im von der Regierung ver-
abschiedeten Sonderschulkonzept wird die Einführung von Schulleitungen 
als zentrale Voraussetzung für eine verstärkte Integration hervorgehoben.

c) Konkordat HarmoS der EDK 

Das Konkordat über die Harmonisierung der obligatorischen Schule 
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(HarmoS) der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) beabsichtigt, die Qualität und Durchlässigkeit des Schul-
systems auf gesamtschweizerischer Ebene zu sichern und Mobilitätshin-
dernisse abzubauen. Dieses Ziel soll mit verschiedenen Instrumenten und 
Massnahmen erreicht werden. Im Zusammenhang mit der Einführung der 
HarmoS-Instrumente gewinnt das Konzept geleiteter Schulen weiter an Be-
deutung. Professionalisierte Schulleitungen sind eine zentrale, strukturelle 
Rahmenbedingung für die Umsetzung dieser Veränderungen. Der Grosse 
Rat entscheidet voraussichtlich in der Februarsession über den Beitritt zu 
diesem Konkordat.

2.2. Vernehmlassung

Allgemeine Angaben zum Vernehmlassungsverfahren finden sich in 
Kapitel 1.2 weiter oben. Die überwiegende Mehrzahl der Stellungnahmen 
befürwortet die Bestrebungen des Kantons, Schulleitungen zu fördern, in-
dem den Schulträgerschaften kantonale Beiträge an die Kosten von Schul-
leitungspersonen ausgerichtet werden. Schulleitungen seien eine wesentliche 
und wichtige Qualitätsmassnahme für einen guten Unterricht.

Einige Stellungnehmende sprechen sich dafür aus, die Einführung von 
Schulleitungen obligatorisch zu erklären. Insbesondere kleinere Gemein-
den weisen jedoch darauf hin, dass die Einführung von Schulleitungen im 
Einzelfall finanziell und organisatorisch nicht tragbar sei und sprechen sich 
gegen den Zwang zur Einführung von Schulleitungen aus. Sie befürworten 
die Förderung von Schulleitungen mit der Ausrichtung von finanziellen Bei-
trägen. Die Möglichkeit, gemeinsame regionale Schulleitungen für mehrere 
Schulen zu bestellen, wird – auch vor diesem Hintergrund – sehr positiv be-
wertet.

Die Vorgabe von konkreten Richtlinien durch den Kanton bezüglich 
Anstellung, Ausbildung und Pflichten der Schulleitungspersonen wird als 
wichtig und notwendig erachtet. Ausserdem soll der Kanton Hilfsmittel zur 
Verfügung stellen, welche den Schulträgerschaften die Einführung und Or-
ganisation der Schulleitungen erleichtern.

2.3. Revisionsschwerpunkte im Detail

2.3.1. Anreizmodell mit Vorgaben statt Pflicht

Aufgrund der besonderen Strukturen im Kanton Graubünden mit ei-
ner Vielzahl kleiner Schulträgerschaften verzichtet der Kanton darauf, alle 
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Schulträgerschaften zur Einführung von Schulleitungen zu verpflichten. Der 
Kanton setzt auf ein Anreizmodell und fördert den Einsatz von Schullei-
tungen an den Bündner Primar-, Real-, Sekundarschulen und Kleinklassen 
mit finanziellen Beiträgen. Gleichzeitig knüpft der Kanton die Beitragslei-
stung an die Erfüllung von Mindestvoraussetzungen. Damit kommt er der 
Forderung nach, Richtlinien vorzugeben, an denen sich die Schulleitungs-
modelle im Kanton Graubünden orientieren können. Die Regierung wird 
diese Richtlinien so ausgestalten, dass auf der einen Seite Mindestvoraus-
setzungen vorgegeben werden. Auf der anderen Seite wird den Schulträger-
schaften aber auch genügend Spielraum offen gelassen, damit sie ihr Schul-
leitungsmodell an die situationsspezifischen Verhältnisse anpassen können. 

Mehrere Schulträgerschaften können auch gemeinsam eine Schulleitung 
bestellen. Wenn eine solche «regionale Schulleitung» im Rahmen eines ge-
meinsamen Pflichtenhefts und einer gemeinsamen vertraglichen Regelung 
tätig ist, ist sie gleichermassen subventionsberechtigt wie eine Schulleitung 
einer einzelnen Schulträgerschaft. Auf diese Weise wird der Einsatz von 
Schulleitungen auch für kleine Schulträgerschaften finanziell tragbar.

2.3.2. Bemessungsgrundlagen für kantonale Beiträge 

Die mit der geplanten Teilrevision der gesetzlichen Grundlagen ange-
strebte Subventionierung von Schulleitungen wird zu einem Bestandteil des 
zurzeit geltenden Schulsubventionierungssystems und richtet sich nach des-
sen Bemessungsgrössen. Gemäss Art. 12a Abs. 4 der Lehrerbesoldungsver-
ordnung (LBV) dient die Anzahl subventionsberechtigter Abteilungen einer 
Schulträgerschaft als Grundlage für die Berechnung der jährlichen Beitrags-
leistung. Die Anzahl subventionsberechtigter Abteilungen richtet sich nach 
der Gesamtschülerzahl pro Schultyp (Primarschule, Realschule, Sekundar-
schule, Kleinklasse) und nach einer vom Departement festgesetzten durch-
schnittlichen Schülerzahl pro Schultyp und Abteilung. 

Pro 25 subventionsberechtigte Abteilungen (entspricht 25 Klassen durch-
schnittlicher Grösse) subventioniert der Kanton ein 100%-Pensum für eine 
Schulleitungsperson. Weil die Aufgabe der Schulleitungspersonen Füh-
rungsfunktionen umfasst, richtet sich die kantonale Beitragshöhe nach dem 
in der LBV festgelegten Pauschalbetrag für Real- und Sekundarschulen (vgl. 
Art. 12a Abs. 1 LBV). Dies gilt unabhängig davon, welcher Schultyp (Pri-
marschule, Realschule, Sekundarschule, Kleinklasse) von der Schulleitungs-
person geführt wird. Die kantonale Subvention erhöht/reduziert sich pro 
rata mit jeder subventionsberechtigten Abteilung.
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Beispiele Berechnung Subventionsbeitrag

Beispiel 1 Beispiel 2

Anzahl Abteilungen 20 50

Subventionsfaktor pro Abteilung 1/25 1/25

Pauschalbetrag Real- und Sekundar-
schule (Index 2007)

106 350 106 350

Finanzklasse 55% 20%

Jährlicher kantonaler Beitrag
Berechnungsformel:
Anz. Abteilungen x Subventionsfaktor x 
Pauschalbetrag x Finanzklasse

46 794 42 540

Beitragsempfänger sind die Schulträgerschaften. Diese sind auch für die 
Anstellung der Schulleitungspersonen verantwortlich.

2.3.3. Mindestvoraussetzungen für die Beitragszahlung 

Der Kanton beteiligt sich an den Kosten von Schulleitungen. Die kanto-
nale Beitragszahlung hängt davon ab, ob die Schulleitung auch die Aufgaben 
wahrnimmt, die zur Qualitätssicherung und Entwicklung erforderlich sind. 
Als Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Schulleitungen gelten vor allem 
klare Rahmenbedingungen bezüglich Rollen und Pflichten (von Behörden, 
Schulleitung und Lehrerschaft), ausreichende Qualifikation und genügend 
Ressourcen (Zeit, Finanzen) der Schulleitungen. Auf Basis der von der Re-
gierung zu erlassenden Richtlinien wird das Amt Mustervorlagen für Pflich-
tenhefte erarbeiten. 

Die Ausrichtung kantonaler Beiträge an Schulträgerschaften mit Schul-
leitungen ist an die Erfüllung von Mindestvoraussetzungen bezüglich An-
stellung, Ausbildung und Pflichten der Schulleitungspersonen geknüpft. Die 
Subventionierung erfolgt unter folgenden Voraussetzungen:
a) Der Schulleitung wird die operative Führung der Schule in den Berei-

chen Pädagogik, Sonderpädagogik, Personal, Organisation und Adminis-
tration übertragen, und das Pflichtenheft für die Schulleitung ist vom 
Amt bewilligt. 

b) Die Schulleitungsperson ist für die Aufgabenerfüllung ausreichend aus-
gebildet und qualifiziert. 

c) Das Beschäftigungspensum der Schulleitungsperson ist für die Aufgaben-



559

erfüllung ausreichend hoch. 
d) Die Schnittstellen zu den kantonalen Instanzen sind gemäss Vorgaben 

der Regierung geregelt. 

2.3.4. Aus- und Weiterbildung 

Zur Qualitätssicherung gehören auch Vorgaben zur Weiterbildung. Die 
Schulleitungspersonen bilden sich für ihre Aufgabenerfüllung laufend fort. 
Der Kanton kann die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen 
namentlich durch die Veranstaltung von Kursen und die Ausrichtung von 
einmaligen Beiträgen bis maximal 5 000 Franken pro Schulleitungsperson 
fördern. 

2.4. Bemerkungen zum revidierten Art. 54 des Gesetzes für die Volks-
schulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz; BR 421.000)

Art. 54 Abs. 1, 2, 3 und 5
– Im Absatz 1 wird in der neuen Ziffer 10 auf Gesetzesstufe festgelegt, in 

welchem Rahmen der Kanton Beiträge an Schulträgerschaften mit Schul-
leitungen leistet. Es werden die Bemessungsgrundlagen für die Berech-
nung der Beiträge und die von der Regierung noch näher zu konkreti-
sierenden Bereiche festgelegt, in denen die Schulleitungspersonen Min-
destvoraussetzungen für die Subventionsberechtigung zu erfüllen haben. 
Für die Beitragsberechnung sind die Anzahl subventionsberechtigter 
Abteilungen, welche sich gestützt auf Art. 12a Abs. 4 LBV ergibt, sowie 
der für die Real- und Sekundarschule geltende Pauschalbetrag gemäss 
Art. 12a Abs. 1 LBV massgebend. 

Pro 25 subventionsberechtigte Abteilungen wird ein Vollpensum einer 
Schulleitungsperson subventioniert. Der Pauschalbetrag gemäss Art. 12a 
Abs. 1 LBV für Real- und Sekundarschulen wird deshalb mit einem Fak-
tor von 1/25 multipliziert. Der Subventionsbeitrag erhöht/reduziert sich pro 
rata mit der Anzahl subventionsberechtigter Abteilungen einer Schulträger-
schaft. 

Absatz 2 ist aufzuheben. Aufgrund des für den Volksschulbereich seit 
dem Schuljahr 2004/05 zur Anwendung gelangenden neuen Subventionie-
rungsmodells gemäss Art. 12a Abs. 4 LBV (vom Grossen Rat anlässlich der 
Augustsession 2003 beschlossen, vgl. GRP 2003/2004, S. 252) werden keine 
Beiträge mehr an die Besoldung von Lehrpersonen, sondern Pauschalsub-
ventionen pro Schultyp ausgerichtet.



560

Im Absatz 3 wird einzig der Verweis auf den aufgehobenen Absatz 2 ge-
strichen.

Der neu eingefügte Absatz 5 ermöglicht es dem Kanton, die Aus- und 
Weiterbildung von Schulleitungspersonen gezielt zu fördern. Er kann zu die-
sem Zweck Beiträge ausrichten oder Kurse veranstalten. Der einmalige Ma-
ximalbeitrag pro Schulleitungsperson beläuft sich auf 5000 Franken.

III. Finanzielle Auswirkungen

1. Kostenschätzung Einführung Englisch

1.1. Einmalige Kosten

Für die Kostenschätzung sind die approximative Berechnung der fortzu-
bildenden Lehrpersonen für den Englischunterricht, die Kosten für die Nach-
qualifikation der Lehrpersonen in den Kantonssprachen (als Fremdsprache), 
die Weiterbildung der Fremdsprachenlehrpersonen auf der Oberstufe sowie 
die entsprechenden Projektleitungskosten massgebend. Nachfolgend wird 
eine maximale Kostenschätzung vorgelegt, wobei es insbesondere bei den 
Sprachkompetenzausbildungen für das Fach Englisch durchaus möglich ist, 
dass einzelne Lehrpersonen nicht oder weniger intensiv ausgebildet werden 
müssen, da sie bereits über eine Basis-Sprachkompetenz verfügen. Die ge-
schätzten Kosten (Stand November 2007) verteilen sich folgendermassen auf 
die verschiedenen Bereiche: 

Einmalige Kosten

CHF

Fortbildung der Primarlehrpersonen für Englisch rund 16.1 Mio.

Nachqualifizierung italienisch-/deutsch-/romanisch-Fremd-
sprachenlehrpersonen Primarstufe

rund 6.6 Mio.

Weiterbildung der Fremdsprachenlehrpersonen der 
Oberstufe

rund 1.0 Mio.

Anpassungen an der Ausbildung der PHGR rund 0.7 Mio.

Projektleitung / Evaluation / Anpassung Lehrmittel rund 1.6 Mio.

Total rund 26 Mio.
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Aufgrund der entsprechenden gesetzlich vorgegebenen Verteilschlüssel 
gehen die Gesamtkosten von rund 26 Mio. Franken ungefähr je zur Hälfte 
zu Lasten des Kantons (ca. 12.5 Mio.) und der Schulträgerschaften (ca. 13.5 
Mio).

Aufgrund der derzeit möglichen Hochrechnungen verteilen sich die  ein-
maligen Kosten auf sieben Einführungsjahre. Im Jahr 2008 ergeben sich 
für den Kanton Vorbereitungskosten von rund 0.5 Mio. Franken. Von 2009   
2014 müssen der Kanton und die Schulträgerschaften jährlich mit je rund 2.1 
Mio. Franken rechnen. Die Schulträgerschaften müssen pro auszubildende 
Lehrperson die nachfolgend dargelegten Fortbildungskosten aufbringen. 
Dabei ist insbesondere bei der Fortbildung der Lehrpersonen Englisch zu 
beachten, dass sich für Lehrpersonen mit einem höheren Ausgangsniveau 
in der Sprachkompetenz (beispielsweise Lehrpersonen, die bereits Niveau 
B2 aufweisen) der Betrag entsprechend reduziert. Der Berechnung der ge-
samthaft für den Kanton und die Schulträgerschaften anfallenden Kosten 
wurde der aktuelle Ausbildungsstand der Lehrpersonen im Bereich Sprach-
kompetenz zugrunde gelegt. Die Kostenberechnungen für die Lehrperso-
nenfortbildungen basieren darauf, dass die Fortbildungen im Bereich Spra-
chenkompetenz zu 50%, im Bereich Methodenkompetenz zu 100% und im 
Bereich Kulturkompetenz zu 50% während der Unterrichtszeit stattfinden. 
Während dieser Zeit sind von den Schulträgerschaften für die in der Fortbil-
dung stehenden Lehrpersonen Stellvertretungen einzusetzen. Der Kanton 
übernimmt daneben vollumfänglich die Kurskosten (bei der Kulturkompe-
tenzausbildung inkl. Reisekosten und Spesen) sowie die gemäss der Lehrer-
besoldungsverordnung (LBV) anrechenbaren Stellvertretungskosten. 

Fortbildungskosten für die Schulträger pro Lehrperson

Reisen, Spesen, 
Unterkunft

Stellver-
tretung

Total

Fortbildung Primarlehrpersonen für 
Englisch

Lehrperson ohne Ausgangsniveau First 18 473 17 096 35 569

Lehrperson mit Ausgangsniveau First 5 723 8 171 13 894

Nachqualifizierung italienisch-/deutsch-
/romanisch-Fremdsprachenlehrpersonen 
Primarstufe

5 667 3 966 9 633
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Fortbildungskosten für die Schulträger pro Lehrperson

Weiterbildung der Fremdsprachenlehr-
personen Oberstufe 850 1 190 2 040

1.2. Wiederkehrende Kosten

Ab Schuljahr 2009/10 verursacht die Einführung von Englisch auf der 
Primarstufe jährlich wiederkehrende Kosten von rund 1.1 Mio. Franken. 
Darin enthalten sind die Kosten für die Lehrmittel, für die Ausbildung an 
der PHGR sowie für die regelmässige Weiterbildung der Lehrpersonen. Von 
diesen jährlich wiederkehrenden Kosten hat 0.95 Mio. Franken der Kanton 
zu tragen. Der Rest von 0.15 Mio. Franken geht zu Lasten der Schulträger-
schaften. 

2. Kostenschätzung für Beiträge an Schulträgerschaften 
mit Schulleitungen

Bisher wurden an die Schulträger für die Kosten der Schulleitungen keine 
Kantonsbeiträge ausgerichtet. Mit der geplanten Gesetzesrevision entstehen 
folgende jährlich wiederkehrende Kosten für den Kanton und entsprechende 
Entlastungen für die Schulträger:

Von den im Kanton Graubünden bereits installierten 78 Schulleitungen 
erfüllen 17 bereits heute die Mindestvoraussetzungen für die Beitragszah-
lung. Weil in diesen vornehmlich grossen Schulen fast die Hälfte der Bünd-
ner Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, umfassen diese Schullei-
tungen in ihrem Verantwortungsbereich insgesamt 48% aller subventionsbe-
rechtigten Abteilungen im Kanton Graubünden. Die neu zu gewährenden, 
jährlichen kantonalen Beitragszahlungen an die Schulträger für die Kosten 
der Schulleitungen belaufen sich auf gut CHF 500 000.–. Um den gleichen 
Betrag reduzieren sich die Kosten der Schulträger.

Mit geringfügigen Anpassungen (massvolle Erweiterung der Schullei-
tungsaufgaben, Weiterbildungsverpflichtung für die Schulleitungsperson 
oder Formulierung eines Pflichtenhefts) können weitere 11 bestehende 
Schulleitungen rasch die Beitragsberechtigung erlangen. Dies würde die An-
zahl Abteilungen, die von subventionsberechtigten Schulleitungen geführt 
werden, auf 60% erhöhen. Die jährlichen kantonalen Beitragszahlungen be-
laufen sich in diesem Fall auf CHF 625 000.–. Um den gleichen Betrag redu-
zierten sich wiederum die Kosten der Schulträgerschaften. 

Würden in Zukunft alle Bündner Schulträger flächendeckend Schullei-
tungen einführen, welche die Mindestvoraussetzungen für die kantonale 
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Beitragszahlung erfüllen, entstünden beim Kanton jährlich Maximalkosten 
von CHF 1.25 Mio. 

Für die Aus- und Weiterbildung der Schulleitungspersonen ist auf Kan-
tonsseite mit jährlichen Kosten von rund CHF 50 000.– zu rechnen. 

IV. Kreditgewährung

Zuständigkeit: Art. 20 Abs. 1 des Schulgesetzes überträgt dem Grossen 
Rat die Kompetenz, die Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer und Wahlfächer für 
die einzelnen Volksschultypen in der Vollziehungsverordnung festzulegen. 
Müssen die Lehrpersonen für neue Unterrichtsfächer fortgebildet werden, 
so geschieht dies gemäss Art. 21 des Schulgesetzes. Die aus dieser Teilre-
vision des Schulgesetzes und der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz 
resultierenden Mehrkosten sind somit als gebundene Ausgaben zu qualifi-
zieren. 

Verpflichtungskredit: Gemäss dem Rahmenkonzept für die Fortbildung 
der Primarlehrpersonen zur Einführung von Englisch auf der Primarstufe 
erstreckt sich das Gesamtprojekt mit Kosten von total CHF 12.32 Mio. auf 
Seiten des Kantons über die Jahre 2008 bis 2014. Da sich der Kantonsbeitrag 
über mehrere Jahre verteilt, ist vom Grossen Rat gemäss Art. 27 des Finanz-
haushalts- und Finanzaufsichtsgesetzes (FFG) und Art. 31ff. der Ausfüh-
rungsbestimmungen dazu vorgängig ein Verpflichtungskredit zu sprechen. 
Die gesamten einmaligen Kosten des Kantons verteilen sich in etwa wie folgt 
über die Jahre 2008 – 2014:
– Für 2008 CHF 450 000.–
– Für 2009 CHF 2 338 000.–
– Für 2010 CHF  2 163 000.–
– Für 2011 CHF  2 082 000.–
– Für 2012 CHF  1 977 000.–
– Für 2013 CHF  1 977 000.–
– Für 2014 CHF  1 328 000.–

Diese Kosten sind im Finanzplan 2009 – 2012 berücksichtigt. In das Budget 
2008 konnte hingegen für die Vorbereitungskosten von rund CHF 0.45 Mio. 
noch kein Kredit aufgenommen werden. Nach Genehmigung des Verpflich-
tungskredites durch den Grossen Rat ist der Geschäftsprüfungskommission 
ein entsprechender Nachtragskreditantrag zu unterbreiten. 

Berücksichtigung der Teuerung: Die Berechnungen für die Fortbil-
dung der Lehrpersonen basieren auf dem Stand des Teuerungsindexes vom 
1. 11. 2007. Die Entwicklung der Kosten ist ungewiss. Wie in anderen ana-
logen Fällen ist es auch hier notwendig, bei der Kreditgewährung die In-
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dexklausel im Sinne von Art. 23 Abs. 6 FFG einzubauen. Über den Kre-
dit hinaus müssen auch die nachweisbar durch die Teuerung verursachten 
Mehrkosten durch die Indexklausel gedeckt werden. Bei einer Senkung des 
Kostenindexes reduziert sich der bewilligte Kredit entsprechend.

V. Anträge

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen:

1. auf die Vorlage einzutreten;
2. der Teilrevision des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubün-

den (Schulgesetz) zuzustimmen;
3. die Teilrevision der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz zu be-

schliessen;
4. für die Fortbildung der Lehrpersonen zur Erteilung von Fremdsprachen-

unterricht auf der Primarschulstufe in den Jahren 2008 – 2014 einen Ver-
pflichtungskredit von total CHF 12.32 Mio. (Kostenstand 1. November 
2007) zu bewilligen. Bei einer Änderung des Landesindexes der Konsu-
mentenpreise verändert sich der Verpflichtungskredit entsprechend; 

5. den Fraktionsauftrag der FDP betreffend Frühenglisch (GRP 2003/2004, 
S. 724; 2004/2005, S. 459, 571 ff.) abzuschreiben;

6. den Auftrag Jäger betreffend Revision des Schulgesetzes (Verankerung 
von Schulleitungen) (GRP 2005/2006, S. 15, 452, 587 ff.) abzuschreiben.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Standespräsident, sehr geehrte Da-
men und Herren, die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.

 Namens der Regierung
 Der Präsident: Schmid
 Der Kanzleidirektor: Riesen
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Anhang: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) 
Globalskala und internationale Zertifikate 

 Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala Zert. 
Engl.

Zert.
Italien.

Zert.
Deutsch

Elementare
Sprach-
verwendung

A1 Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze 
verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. 
Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen 
zu ihrer Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie 
kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen 
dieser Art Antwort geben. 
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Ge-
sprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und 
deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

TELC Start 
A 1 

A2 Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die 
mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammen-
hängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Ein-
kaufen, Arbeit, nähere Umgebung). 
Kann sich in einfachen, routinemässigen Situationen verstän-
digen, in denen es um einen einfachen und direkten Aus-
tausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge 
geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbil-
dung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit 
unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

KET CELI 1 

DELI

TELC Start 
A 2 

Selbständige
Sprach-
verwendung

B1 Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache 
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. 
Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf 
Reisen im Sprachgebiet begegnet. 
Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute 
Themen und persönliche Interessengebiete äussern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, 
Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansich-
ten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

PET CELI 2 

DILI

TELC
Zertifikat
Deutsch

B2 Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und 
abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Fachgebiet 
auch Fachdiskussionen. 
Kann sich so spontan und fliessend verständigen, dass ein 
normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere An-
strengung auf beiden Seiten gut möglich ist.
Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detail-
liert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglich-
keiten angeben. 

FCE
(First)

CELI 3 

DILS

TELC
Zertifikat
Deutsch
Plus

Kompetente
Sprach-
verwendung

C1 Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte 
verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. 
Kann sich spontan und fliessend ausdrücken, ohne öfter deut-
lich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. 
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben 
oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrau-
chen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen 
Sachverhalten äussern und dabei verschiedene Mittel zur 
Textverknüpfung angemessen verwenden. 

CAE
(Ad-
vanced)

CELI 4 

DALI

Goethe-
Institut
ZMP

C2 Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos ver-
stehen.
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und 
mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründun-
gen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstel-
lung wiedergeben. 
Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und 
auch bei komplexen Sachverhalten feinere Bedeutungs-
nuancen deutlich machen. 

CPE
(Proficien-
cy)

CELI 5 

CILS

Goethe-
Institut
GDS 
KDS
ZOP
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421.000

Gesetz für die Volksschulen des Kantons 
Graubünden (Schulgesetz) 

Änderung vom … 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,

gestützt auf Art. 31 Abs. 1 und Art. 89 Abs. 2 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom …,

beschliesst:

I.

Das Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) 
vom 26. November 2000 wird wie folgt geändert:

Art. 8 
1 In den Primarschulen und Kleinklassen sind mindestens eine Kantons-
sprache sowie Englisch als Fremdsprachen in Form eines Pflichtfaches 
anzubieten.
2 Die erste Fremdsprache in romanisch- und italienischsprachigen 
Primarschulen und Kleinklassen ist Deutsch. Die erste Fremdsprache in 
deutschsprachigen Primarschulen und Kleinklassen ist Italienisch. Die 
erste Fremdsprache in deutschsprachigen Primarschulen und Kleinklas-
sen mit romanischem Sprachunterricht ist Romanisch, sofern es nicht auf-
grund eines Beschlusses der Schulträgerschaft durch Italienisch ersetzt 
wird.
3 Durch Beschluss der Schulträgerschaft kann in deutschsprachigen 
Primarschulen und Kleinklassen Romanisch anstelle von Italienisch erteilt 
werden. Die Schulträgerschaften haben auch die Möglichkeit, Italienisch 
und Romanisch als Wahlpflichtfächer anzubieten, wobei Romanisch zu-
nächst in den ersten zwei Primarklassen als Pflichtfach unterrichtet wer-
den kann. 

Art. 54 Abs. 1 Ziff. 10, Abs. 2, 3 und 5 
1 Der Kanton leistet Beiträge für die öffentlichen Schulen an: 
10. Schulträgerschaften mit Schulleitungen auf der Basis des vom 

Grossen Rat in der LBV festgelegten Pauschalbetrages für die 

Fremdsprachen 
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421.000 Schulgesetz 

Real- und Sekundarschule, wobei für die Subventionierung eines 
Vollpensums einer Schulleitungsperson 25 subventionsberechtigte 
Abteilungen zugrunde gelegt werden. Die Beitragsleistung ist an 
die Erfüllung von Mindestvoraussetzungen bezüglich Anstellung, 
Ausbildung und Pflichten von Schulleitungspersonen geknüpft, 
welche von der Regierung festgelegt werden. 

2 Aufgehoben
3 Die Höhe der Beiträge gemäss Absatz 1 (…) bestimmt der Grosse Rat in 
der Vollziehungsverordnung oder in besonderen Verordnungen. 
5 Der Kanton kann die Aus- und Weiterbildung von Schul-
leitungspersonen namentlich durch die Veranstaltung von Kursen 
und Ausrichtung von einmaligen Beiträgen bis maximal 5000 Fran-
ken pro Schulleitungsperson fördern. 

Art. 57 Ziff. 6 
Der Grosse Rat erlässt eine Vollziehungsverordnung und regelt ins-
besondere:
6. Beginn des Fremdsprachenunterrichts;

II.

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum.  
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Teil-
revision.
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421.010

Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz 

Änderung vom … 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,

gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Kantonsverfassung sowie Art. 20 Abs. 1 
und Art. 57 des Schulgesetzes,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom …,

beschliesst:

I.

Die Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz vom 31. Mai 1961 wird wie 
folgt geändert:

Art. 15 Abs. 1 
1 Pflichtfächer sind: Religion, die von der Schulträgerschaft festgelegte 
Kantonssprache als Erstsprache, eine zweite Kantonssprache, 
Englisch, Mathematik, Sachunterricht/Heimatkunde, Geschichte, Geogra-
phie, Naturkunde, Zeichnen und Gestalten, Schreiben, Singen und Musik, 
Sporterziehung, Handarbeit (Handarbeit textil und Werken). 

Art. 15bis Abs. 1, 2, 3 und 5 
1 Der Italienischunterricht beginnt in der 3. Primar- und in der Regel in der 
3. Kleinklasse. 
2 Der Romanischunterricht beginnt in der Regel in der 1. Primar- 
beziehungsweise in der 1. Kleinklasse; er muss aber spätestens ab der 3.
Primar- und in der Regel ab der 3. Kleinklasse angeboten werden. 
3 Werden in einer Schulträgerschaft Romanisch oder Italienisch als 
Wahlpflichtfächer angeboten, so entscheiden die Erziehungsberechtigten, 
in welcher der beiden Sprachen ihre Kinder zu unterrichten sind. In 
begründeten Fällen kann die Schulträgerschaft auf Gesuch der gesetz-
lichen Vertreter hin Umteilungen bewilligen. Abteilungen mit weniger als 
fünf Schülerinnen und Schülern dürfen nur in Ausnahmefällen und mit 
Bewilligung der Regierung geführt werden. 
5 Der Englischunterricht beginnt in der 5. Primar- und in der Regel in 
der 5. Kleinklasse. 

Fremdsprachen 
in deutsch-
sprachigen
Primarschulen 
und Kleinklassen 
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Art. 15ter  
1 Der Deutschunterricht beginnt in der 3. Primar- und in der Regel in 
der 3. Kleinklasse. 
2 Der Englischunterricht beginnt in der 5. Primar- und in der Regel in 
der 5. Kleinklasse. 

Art. 15quater  
1 Der Deutschunterricht beginnt in der 3. Primar- und in der Regel in 
der 3. Kleinklasse. 
2 Der Englischunterricht beginnt in der 5. Primar- und in der Regel in 
der 5. Kleinklasse. 

II.

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Teil-
revision.

Fremdsprachen 
in romanisch-
sprachigen
Primarschulen
und Klein-
klassen

Fremdsprachen 
in italienisch-
sprachigen
Primarschulen
und Klein-
klassen
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421.000

Lescha davart las scolas popularas dal chantun 
Grischun (lescha da scola) 

midada dals ... 

Il cussegl grond dal chantun Grischun,

sa basond sin l'art. 31 al. 1 e sin l'art. 89 al. 2 da la constituziun 
chantunala,
suenter avair gì invista da la missiva da la regenza dals …,

concluda:

I.

La lescha davart las scolas popularas dal chantun Grischun (lescha da 
scola) dals 26 da november 2000 vegn midada sco suonda:

Art. 8 
1 En las scolas primaras ed en las classas pitschnas ston vegnir 
purschidas almain ina lingua chantunala sco er l'englais sco linguas 
estras, e quai sco roms obligatorics. 
2 L'emprima lingua estra en scolas primaras rumantschas e talianas 
ed en classas pitschnas rumantschas e talianas è il tudestg. 
L'emprima lingua estra en scolas primaras tudestgas ed en classas 
pitschnas tudestgas è il talian. L'emprima lingua estra en scolas 
primaras tudestgas ed en classas pitschnas tudestgas cun ina 
instrucziun rumantscha è il rumantsch, premess che quel na vegnia 
betg remplazzà dal talian sin basa d'in conclus da l'instituziun ch'è 
responsabla per la scola.
3 Tras in conclus da l'instituziun ch'è responsabla per la scola po
vegnir instruì rumantsch empè da talian en scolas primaras tudestgas 
ed en classas pitschnas tudestgas. Las instituziuns ch'èn 
responsablas per la scola han er la pussaivladad da porscher 
rumantsch e talian sco roms d'elecziun obligatorics. En quest connex 
po il rumantsch vegnir instruì l'emprim en las emprimas duas classas 
da la scola primara sco rom obligatoric. 

Linguas estras
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Art. 54 al. 1 cifra 10, al. 2, 3 e 5 
1 Il chantun dat contribuziuns a las scolas publicas per: 
10. instituziuns ch'èn responsablas per la scola, che han ina 

direcziun da la scola, e quai sin la basa da la summa 
pauschala ch'il cussegl grond ha fixà en la OSP per la scola 
reala e per la scola secundara. En quest connex vegn 
subvenziunà in pensum cumplain d'ina persuna che dirigia 
ina scola, sche quella scola ha 25 partiziuns cun dretg da 
subvenziun. Il pajament da contribuziuns è collià cun 
l'adempliment da premissas minimalas areguard 
l'engaschament, areguard la scolaziun ed areguard las 
obligaziuns da las persunas che dirigian las scolas. Quellas 
premissas minimalas vegnan fixadas da la regenza. 

2 abolì
3 L'autezza da las contribuziuns tenor l'alinea 1 (…) fixescha il 
cussegl grond en l'ordinaziun executiva u en ordinaziuns spezialas. 
5 Il chantun po promover la scolaziun e la furmaziun 
supplementara da persunas che dirigian ina scola, e quai en 
spezial cun organisar curs e cun pajar contribuziuns unicas fin a 
maximalmain 5000 francs per persuna che dirigia ina scola. 

Art. 57 cifra 6 
Il cussegl grond relascha in'ordinaziun executiva e regla spezialmain:
6. il cumenzament da l'instrucziun da linguas estras;

II.

Questa revisiun parziala è suttamessa al referendum facultativ.  
La regenza fixescha il termin da l'entrada en vigur da questa revisiun 
parziala.
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421.010

Ordinaziun executiva tar la lescha da scola 

midada dals ... 

Il cussegl grond dal chantun Grischun,

sa basond sin l'art. 32 al. 1 da la constituziun chantunala sco er sin ils 
art. 20 al. 1 e 57 da la lescha da scola, 
suenter avair gì invista da la missiva da la regenza dals …,

concluda:

I.

L'ordinaziun executiva tar la lescha da scola dals 31 da matg 1961 
vegn midada sco suonda:

Art. 15 al. 1 
1 Ils roms d'instrucziun obligatorics èn: religiun, la lingua chantunala 
che vegn fixada da l'instituziun ch'è responsabla per la scola sco 
emprima lingua, ina segunda lingua chantunala, englais,
matematica, instrucziun reala/enconuschientscha da la patria, istorgia, 
geografia, istorgia natirala, dissegn e furmar, scriver, chant e musica, 
educaziun sportiva, lavurs a maun (lavurs a maun textil e zambregiar). 

Art. 15bis al. 1, 2, 3 e 5 
1 L'instrucziun da talian cumenza en la 3. classa primara e per regla en 
la 3. classa pitschna. 
2 L'instrucziun da rumantsch cumenza per regla en la 1. classa primara 
respectivamain en la 1. classa pitschna; ella sto dentant vegnir 
purschida il pli tard a partir da la 3. classa primara e per regla a partir 
da la 3. classa pitschna. 
3 Sch'ina instituziun ch'è responsabla per la scola porscha
rumantsch e talian sco roms d'elecziun obligatorics, decidan las 
persunas cun la pussanza dals geniturs en tgenina da las duas linguas 
che lur uffants han da vegnir instruids. En cas motivads po 
l'instituziun ch'è responsabla per la scola permetter – sin dumonda 
da las represchentantas legalas e dals represchentants legals – 
regruppaments. Partiziuns cun main che tschintg scolaras e scolars 

Linguas estras
en scolas prima-
ras tudestgas ed 
en classas pitsch-
nas tudestgas 
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dastgan vegnir manadas mo en cas excepziunals e cun la permissiun 
da la regenza. 
5 L'instrucziun d'englais cumenza en la 5. classa primara e per 
regla en la 5. classa pitschna. 

Art. 15ter  
1 L'instrucziun da tudestg cumenza en la 3. classa primara e per 
regla en la 3. classa pitschna. 
2 L'instrucziun d'englais cumenza en la 5. classa primara e per 
regla en la 5. classa pitschna. 

Art. 15quater  
1 L'instrucziun da tudestg cumenza en la 3. classa primara e per 
regla en la 3. classa pitschna. 
2 L'instrucziun d'englais cumenza en la 5. classa primara e per 
regla en la 5. classa pitschna. 

II.

La regenza fixescha il termin da l'entrada en vigur da questa revisiun 
parziala.

Linguas estras en 
scolas primaras 
rumantschas ed 
en classas pitsch-
nas rumantschas 

Linguas estras en 
scolas primaras 
talianas ed en 
classas pitschnas 
talianas
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421.000

Legge per le scuole popolari del Cantone dei 
Grigioni (Legge scolastica) 

Modifica del ... 

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 31 cpv. 1 e 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale; 
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

La legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scola-
stica) del 26 novembre 2000 è modificata come segue:

Art. 8 
1 Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte devono essere 

offerte almeno una lingua cantonale e l'inglese quali lingue straniere
sotto forma di materia obbligatoria. 
2 La prima lingua straniera nelle scuole elementari e nelle classi ridotte 
di lingua romancia e italiana è il tedesco. La prima lingua straniera nelle 
scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca è l'italiano. La 
prima lingua straniera nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di 
lingua tedesca con insegnamento del romancio è il romancio, per quanto 
non sia sostituito dall'italiano sulla base di un decreto dell'ente scolastico 
responsabile.
3 Mediante decreto dell'ente scolastico responsabile, nelle scuole 
elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca può essere impartito 
l'insegnamento del romancio al posto dell'italiano. Gli enti scolastici 
responsabili hanno inoltre la possibilità di offrire l'italiano e il romancio 
quali materie d'opzione obbligatoria, in tal caso l'insegnamento del roman-
cio può essere impartito quale disciplina obbligatoria nelle prime due
classi elementari. 

Art. 54 cpv. 1 n. 10, cpv. 2, 3 e 5 
1 Il Cantone versa alle scuole pubbliche sussidi per: 

Lingue straniere 



576

421.000 Legge scolastica 

10. enti scolastici responsabili con direzioni scolastiche, sulla base 
dell'importo forfettario che il Gran Consiglio ha fissato 
nell'OSIns per la scuola di avviamento pratico e la scuola 
secondaria; alla base del sovvenzionamento di un impiego a 
tempo pieno per un direttore scolastico vengono poste 25 sezioni 
aventi diritto a sussidio. Il sussidio è vincolato all'adempimento di 
presupposti minimi stabiliti dal Governo e relativi all'impiego, 
alla formazione e ai doveri del direttore. 

2 Abrogato
3 Il Gran Consiglio stabilisce l'ammontare dei sussidi ai sensi del capo-
verso 1 (…) nell'ordinanza d'esecuzione o in speciali ordinanze. 
5 Il Cantone può promuovere la formazione e il perfezionamento di 
direttori scolastici in particolare organizzando corsi e versando sus-
sidi una tantum fino a un massimo di 5000 franchi per direttore scola-
stico.

Art. 57 n. 6 
Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione e disciplina in partico-
lare:
6. l'inizio dell'insegnamento delle lingue straniere;

II.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente revisione parziale. 
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Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 

Modifica del ... 

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 32 cpv. 1 della Costituzione cantonale, nonché l'art. 20 cpv. 1 e 
l'art. 57 della legge scolastica; 
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'ordinanza d'esecuzione della legge scolastica del 31 maggio 1961 è 
modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1 
1 Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua cantonale stabilita 
dall'ente scolastico quale prima lingua, una seconda lingua cantonale, 
l'inglese, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la 
geografia, le scienze naturali, il disegno e l'espressione creativa, la 
calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e 
tessili.

Art. 15bis cpv. 1, 2, 3 e 5 
1 L'insegnamento dell'italiano inizia nella 3a classe elementare e di regola 
nella 3a classe ridotta. 
2 L'insegnamento del romancio inizia di regola nella 1a classe elementare 
rispettivamente nella 1a classe ridotta; tale insegnamento dev'essere però 
offerto al più tardi a partire dalla 3a classe elementare e di regola dalla 3a

classe ridotta. 
3 Se un ente scolastico offre quali materie d'opzione obbligatoria il 
romancio o l'italiano, spetta a quanti esercitano l'autorità parentale deci-
dere in quale delle due lingue debba essere impartito l'insegnamento ai 
propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali,
l'ente scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. 
Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in 
casi eccezionali e con il permesso del Governo. 

Lingue straniere
nelle scuole 
elementari e nelle 
classi ridotte di 
lingua tedesca 
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5 L'insegnamento dell'inglese inizia nella 5a classe elementare e di 
regola nella 5a classe ridotta. 

Art. 15ter  
1 L'insegnamento del tedesco inizia nella 3a classe elementare e di 
regola nella 3a classe ridotta. 
2 L'insegnamento dell'inglese inizia nella 5a classe elementare e di 
regola nella 5a classe ridotta. 

Art. 15quater  
1 L'insegnamento del tedesco inizia nella 3a classe elementare e di 
regola nella 3a classe ridotta. 
2 L'insegnamento dell'inglese inizia nella 5a classe elementare e di 
regola nella 5a classe ridotta. 

II.

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente revisione parziale. 

Lingue straniere 
nelle scuole
elementari e 
nelle classi 
ridotte di lingua 
romancia 

Lingue straniere 
nelle scuole
elementari e 
nelle classi 
ridotte di lingua 
italiana
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Auszug aus dem geltenden Recht 

Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubün-
den (Schulgesetz) 

Vom Volke angenommen am 26. November 2000 1)

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 8 
1 In den Primarschulen und Kleinklassen ist mindestens eine Kantonsspra-
che als Zweitsprache in Form eines Pflichtfaches anzubieten. 
2 Die Zweitsprache in romanisch- und italienischsprachigen Primarschulen 
und Kleinklassen ist Deutsch. Die Zweitsprache in deutschsprachigen Pri-
marschulen und Kleinklassen ist Italienisch. Die Zweitsprache in deutsch-
sprachigen Primarschulen und Kleinklassen mit romanischem 
Sprachunterricht ist Romanisch, sofern es nicht aufgrund eines Gemein-
debeschlusses durch Italienisch ersetzt wird. 
3 Durch Gemeindebeschluss kann in deutschsprachigen Primarschulen und 
Kleinklassen Romanisch anstelle von Italienisch erteilt werden. Die Ge-
meinden haben auch die Möglichkeit, Italienisch und Romanisch als 
Wahlpflichtfächer anzubieten, wobei Romanisch zunächst in den ersten 
drei Primarklassen als Pflichtfach unterrichtet werden kann. 

VII. Pflichten der Gemeinde und Finanzierung 

Art. 54 
1 Der Kanton leistet Beiträge für die öffentlichen Schulen an: 
1. besondere Aktionen für die Prophylaxe, die der Kanton ausserhalb 

des ordentlichen schulärztlichen und schulzahnärztlichen Dienstes 
veranlasst; die Regierung erlässt nähere Bestimmungen; 

2. die schulpsychologische Beratung; 

 1) B vom 14. Dezember 1999, 413; GRP 1999/2000, 939  

Zweitsprache

b) andere
Beiträge
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3.  1)die Primar-, Real- und Sekundarschulen sowie Kleinklassen von 20 
bis 55 Prozent der vom Grossen Rat in der LBV festgelegten 
Pauschalbeträge. Die Pauschalbeträge sind im Rahmen von 75'000 
Franken bis 115'000 Franken festzusetzen. Diese Ansätze entsprechen 
dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 109,1 
Punkten (Basisindex Mai 1993); 

4. die Verbilligung der Lehrmittel; 
5. die Stellvertretung von Lehrpersonen; 
6. die Ausbildung der Primar-, Kleinklassen-, Real- und Sekundarlehr-

personen und der Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen; 
7. … 2)

8. die Talschaftssekundarschulen; 
9. die anrechenbaren Transportkosten für Schülerinnen und Schüler. 
2 Der Kanton kann Beiträge an die Besoldung der Lehrpersonen finanz-
ausgleichsberechtigter Gemeinden und an die Entschädigungen für Schul-
leitungen ausrichten. 
3 Die Höhe der Beiträge gemäss Absatz 1 und 2 bestimmt der Grosse Rat 
in der Vollziehungsverordnung 3) oder in besonderen Verordnungen. 
4 Die Beiträge gemäss Absatz 1 Ziffer 1 und 2 werden auch an private, auf 
gemeinnütziger Grundlage stehende Schulen ausgerichtet. 

 1) Fassung gemäss GRB vom 21. Oktober 2004; B vom 22. Juni 2004, 935; GRP 
2004/2005, 643; mit RB vom 1. März  2005 auf Beginn des Schuljahres 
2005/2006 in Kraft gesetzt.

 2) Aufgehoben gemäss Volksbeschluss vom 30. November 2003; tritt am 1. Januar 
2004 in Kraft.  

 3) BR 421.010 
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VIII. Strafbestimmungen 

IX. Schlussbestimmungen 

Art. 57 
Der Grosse Rat erlässt eine Vollziehungsverordnung 1) und regelt insbe-
sondere:
1. Schuleintrittsalter; 
2. Schulbesuch, Voraussetzungen und Verfahren zum vorzeitigen Schul-

eintritt und zur Rückstellung in der Schulpflicht; 
3. Unterrichtsfächer; 
4. Überspringen einer Klasse; 
5. Vorzeitige Entlassung aus der Schulpflicht; 
6. Zweitsprachunterricht; 
7. Privatunterricht und Privatschulen. 

 1) BR 421.010 

Vollzug 

Schulgesetz
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Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz 

 1)Gestützt auf Art. 57 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons 
Graubünden (Schulgesetz) 2)

vom Grossen Rat erlassen am 31. Mai 1961 3)

IV. .... 4)

Art. 15 5)

1 Pflichtfächer sind: Religion, die Muttersprache als Erstsprache, eine 
Zweitsprache, Mathematik, Sachunterricht/Heimatkunde, Geschichte, 
Geographie, Naturkunde, Zeichnen und Gestalten, Schreiben, Singen und 
Musik, Sporterziehung, Handarbeit (Handarbeit textil und Werken). 
2 Die Anliegen der Gesundheits-, Umwelt- und Verkehrserziehung sind in 
fächerübergreifender Weise in alle Unterrichtsfächer, vor allem in den 
Sprach-, Sach- und Heimatkundeunterricht sowie in die Sporterziehung 
einzubeziehen.
3 Wird in einer Primarschule aufgrund von Artikel 25 des Schulgesetzes 7)

ausnahmsweise eine Oberstufe geführt, so gilt Artikel 16bis der Vollzie-
hungsverordnung sinngemäss. 

Art. 15bis 8)

1  10)Der Italienischunterricht beginnt in der 4. Primar- und in der Regel in 
der 4. Kleinklasse. 
2  1)Der Romanischunterricht beginnt in der Regel in der 1. Primar- bezie-
hungsweise in der 1. Kleinklasse; er muss aber spätestens ab der 4. Pri-
mar- und in der Regel ab der 4. Kleinklasse angeboten werden. 

 1) Fassung gemäss GRB vom 27. März 2000; B vom 14. Dezember 1999, 413; 
GRP 1999/2000, 939  

 2) BR 421.000 
 3) B vom 26. September 1960, 125; GRP 1960, 477, 480 (erste Lesung), 1961, 

169, 207 (zweite Lesung) 
 4) Aufgehoben gemäss GRB vom 27. März 2000, siehe FN zum Ingress
 5) Fassung gemäss GRB vom7. Oktober 1996; B vom 7. Mai 1996, 267; GRP 

1996/97, 321 
 6) Fassung gemäss GRB vom 27. März 2000, siehe FN zum Ingress 
 7) BR 421.000 
 8) Einfügung gemäss GRB vom 7. Oktober 1996; siehe FN zu Art. 15  
 9) Fassung gemäss GRB vom 27. März 2000, siehe FN zum Ingress 
10) Fassung gemäss GRB vom 27. März 2000, siehe FN zum Ingress 

Unterrichtsfächer
Primarschule 6)

Zweitsprache in 
deutschsprachi-
gen Primar-
schulen und 
Kleinklassen 9)
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3  2)Werden in einer Gemeinde Romanisch und Italienisch als Wahlpflicht-
fächer angeboten, so entscheiden die Erziehungsberechtigten, in welcher 
der beiden Sprachen ihre Kinder zu unterrichten sind. In begründeten 
Fällen kann der Schulrat auf Gesuch der gesetzlichen Vertreter hin Um-
teilungen bewilligen. Abteilungen mit weniger als fünf Schülerinnen und 
Schülern dürfen nur in Ausnahmefällen und mit Bewilligung der Regie-
rung geführt werden. 
4 In deutschsprachigen Primarschulen und Kleinklassen in mehrheitlich 
romanischsprachigen Kreisen kann der Kanton die Einführung und Ertei-
lung des romanischen Sprachunterrichtes im Sinne einer Begegnungs- und 
Nachbarsprache durch entsprechende Beratung fördern. 

 1) Fassung gemäss GRB vom 27. März 2000, siehe FN zum Ingress 
 2) Fassung gemäss GRB vom 27. März 2000, siehe FN zum Ingress 
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